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plätze bereitgestellt und Sprach- und 
Bildungsangebote geschaffen wer-
den. Die mit dem Ziel einer besseren 
integrationspolitischen Steuerung 
im Integrationsgesetz geschaffene 
Wohnsitzauflage entfaltet in ihrer der-
zeitigen Umsetzung kaum Wirkung. 
Zahlreiche Ausnahmevorschriften 
begrenzen den Anwendungsbereich. 
Ein Großteil der Bundesländer macht 
von der Möglichkeit der Wohnsitzauf-
lage keinen Gebrauch. Bisher haben 
nur die Länder Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg, Bayern, Sach-
sen-Anhalt und Hessen eine länder- 
eigene positive Wohnsitzauflage ge-
schaffen. In Niedersachsen wurde als 
Folge der ungleichen Verteilung der 
Geflüchteten im Land im Erlasswege 
eine negative Wohnsitzauflage für 
einzelne, besonders stark belastete 
Städte, wie Salzgitter, eingeführt.

FINANZIERUNG DER 
INTEGRATION DAUERHAFT 
SICHERSTELLEN

Die Unterbringung, Versorgung und 
Integration ist nicht ohne zusätzliche 
finanzielle Mittel zu bewältigen. 

Während des Asylverfahrens unter-
stützt der Bund seit 2016 die Länder 
und Kommunen mit 670 Euro pro 
Monat je Asylbewerber. Dafür erhal-
ten die Länder über die Umsatzsteu-
erverteilung einen Abschlag von 2,68 
Milliarden Euro. Der Bund zahlt dane-
ben 350 Millionen Euro pro Jahr zur 
Finanzierung der Kosten der minder-

jährigen unbegleiteten Flüchtlinge. 

Auch bei den Integrationskosten ist es 
gelungen, eine signifikante finanzielle 
Entlastung der Kommunen durchzu-
setzen:

	 Der Bund übernimmt die Kosten 
der Unterkunft für anerkannte 
Asylbewerber für drei Jahre.

	 Über die bereits getroffenen 
Vereinbarungen hinaus wird 
der Bund den Ländern für die 
Jahre 2016, 2017 und 2018 eine 
jährliche Integrationspauschale 
in Höhe von 2 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen.

	 Der Bund stellt für den Woh-
nungsbau Mittel in Höhe von 
jeweils 500 Millionen Euro für die 
Jahre 2017 und 2018 bereit.

Aus Sicht der Kommunen ist es drin-
gend geboten, die finanzielle Unter-
stützung der Integrationsarbeit auch 
über das Jahr 2018 hinaus fortzu-
schreiben. 

Die Finanzierung der abgelehnten, 
aber geduldeten bzw. nicht ausgereis-
ten Asylbewerber oder der Vorhalte-
kosten bei Flüchtlingsunterkünften ist 
nicht oder nicht ausreichend geregelt. 
Auch in diesem Bereich erwarten die 
Kommunen von der neuen Bundesre-
gierung eine finanzielle Entlastung. 

Es zeigt sich bereits heute, dass der 
Integrationsprozess wesentlich länger 
dauern wird. Der Integrationserfolg 
hängt nicht unmaßgeblich davon ab, 
ob genügend Geld vor Ort für die In-
tegrationsmaßnahmen zur Verfügung 
steht. Daher muss der Bund sich dau-
erhaft an den Kosten beteiligen. Auch 
für die nächste Legislaturperiode er-
warten wir insoweit Planungssicher-
heit und verbindliche Zusagen. Dies 
betrifft unter anderem die Bereitstel-
lung der notwendigen Finanzmittel 
für die Schaffung einer angemesse-
nen Schulinfrastruktur sowie für In-
tegrations-, Sprachförderungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen. 

ERFOLGE DER KOMMUNEN
2016–2018

6 Mrd. Euro

Quelle: DStGB
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Die zuletzt in der Summe zu ver-
zeichnenden positiven Haus-
haltsüberschüsse der deut-

schen Kommunen dürfen nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die finan-
zielle Situation in etlichen Städten 
und Gemeinden weiter dramatisch 
ist. Während auf der Einnahmenseite 
die gute konjunkturelle Lage zu einem 
gesunden Steuerwachstum beiträgt 
und auch die Zuweisungen von Bund 
und Ländern an die Kommunen merk-
lich gestiegen sind, sind für die Aus-
gabensteigerung vor allem die weiter 
rasant anwachsenden Sozialausgaben 
verantwortlich. Insgesamt ist festzu-
stellen, dass die Disparitäten zwischen 
finanzstarken und finanzschwachen 
Kommunen in den letzten Jahren wei-
ter zugenommen haben. Die Schere 
bei der kommunalen Finanzausstat-
tung öffnet sich immer weiter. 

Das abgelaufene Jahr 2017 werden 
die Kommunen mit einem haushalte-
rischen Überschuss von prognostizier-
ten 4,1 Milliarden Euro abschließen. 
Trotz der ab diesem Jahr greifenden 
Entlastung der Kommunen um fünf 
Milliarden Euro wird für das Jahr 2018 
nur noch ein knapp positiver Saldo er-
wartet. 

Ausschlaggebend für die vielerorts 
positive Entwicklung ist die gute kon-
junkturelle Lage, einhergehend mit 
einer niedrigen Arbeitslosenquote 
und einem robusten Steuerwachs-
tum. Insgesamt stieg das gemeindli-
che Steueraufkommen in den letzten 
fünf Jahren um 30 Prozent auf rund 

105 Milliarden Euro an. Die gute kon-
junkturelle Lage spiegelt sich auch bei 
der Entwicklung des Gewerbesteu-
eraufkommens, das zuletzt auf rund 
44,5 Milliarden Euro gestiegen ist, wi-

der. Durch die gesetzlich vorgeschrie-
bene Absenkung des erhöhten Lan-
desvervielfältigers wird für das Jahr 
2020 ein Sprung auf 52 Milliarden 
Euro erwartet. Eine elementare Säule 

GEWERBESTEUER (NETTO)
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der kommunalen Finanzausstattung 
ist mit über 12 Milliarden Euro die 
Grundsteuer B. Umso wichtiger ist es, 
die Grundsteuer nach über 20 Jahren 
währender Reformdiskussion auf eine 
rechtssichere, gerechte und nachvoll-
ziehbare Grundlage zu stellen. 

Zum positiven Saldo in der Summe 
haben in den letzten Jahren auch die 
stark gestiegenen Zuweisungen von 
Bund und Ländern beigetragen. Die 
erhöhten Zuweisungen sind allerdings 
keineswegs gleichbedeutend damit, 
dass alle durch Bundes- und Landes-
politik direkt wie indirekt verursach-
ten Kosten für die kommunale Ebene 
auch tatsächlich vollumfänglich ge-
deckt worden wären. Positiv hat sich 
bis dato auch die Niedrigzinsphase 
auf die Kommunalhaushalte ausge-
wirkt. So sanken die kommunalen 
Zinsausgaben seit dem Jahr 2013 um 
rund 20 Prozent auf drei Milliarden 
Euro. Würde man den durchschnittli-
chen Zinssatz von vor der Finanz- und 
Wirtschaftskrise anwenden, wären 
die Zinsausgaben deutlich höher und 
der Finanzierungsüberschuss nur 
noch marginal. Das Zinsänderungsrisi-
ko schwebt wie ein Damoklesschwert 
über vielen Kommunen. 

Äußerst besorgniserregend ist aller-
dings die immer weiter auseinander-
driftende Entwicklung der kommuna-
len Ausgaben für soziale Leistungen 
auf der einen und für Sachinvestitio-
nen auf der anderen Seite. Während 
die Sozialausgaben in den letzten 15 

Jahren förmlich explodiert sind und 
sich mehr als verdoppelt haben, stag-
nierten die Investitionsausgaben über 
Jahre hinweg und zogen erst zuletzt 
wieder etwas an. Der aktuelle An-
stieg bedeutet allerdings keine grund-
sätzliche Trendumkehr, sondern ist 
im Wesentlichen auch Ausdruck der 
vom Bund zur Förderung von Inves-
titionen finanzschwacher Kommunen 
bereitgestellten Mittel in Höhe von 
insgesamt sieben Milliarden Euro. 
Diese zusätzlichen Mittel sind enorm 
wichtig, können aber angesichts eines 
Investitionsrückstandes von zuletzt 
126 Milliarden Euro nur einen ersten 
Schritt darstellen. Eine mangelhafte 
Finanzausstattung ist die zentrale Ur-
sache für den Investitionsrückstand, 
es kommen allerdings weitere Grün-
de hinzu. Es gilt, weiter Investitions-
hemmnisse systematisch festzustel-

len und abzubauen. Der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund hat da-
her auch einen „Masterplan: Investiti-
onsstau abbauen – Nachhaltige Inves-
titionsoffensive starten!“ erarbeitet. 

Der enorme Ausgabenanstieg im So-
zialbereich auf gut 62 Milliarden Euro 
wird letztlich sogar noch durch die 
sehr gute Lage am deutschen Arbeits-
markt abgefedert. Vergleicht man die 
Zahlen für das Jahr 2015 mit denen 
aus dem Jahr 2016, so wird deutlich, 
dass die Ausgabensteigerungen maß-
geblich auf die Bereiche Kinder- und 
Jugendhilfe (+20,3 Prozent auf 11,2 
Milliarden Euro) und Asylbewerber-
leistungsgesetz (+76,5 Prozent auf 5,5 
Milliarden Euro) zurückzuführen sind. 
Noch sind die flüchtlingsinduzierten 
Sozialkosten aber nicht komplett ab-
schätzbar. Mit der weiteren Einglie-

KOMMUNALE AUSGABEN 
FÜR SOZIALE LEISTUNGEN & 
KOMMUNALE INVESTITIONEN

Quelle: Statistisches Bundesamt; Grafik DStGB 2017
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derung anerkannter Asylbewerber 
in die sozialen Sicherungssysteme ist 
auch in den kommenden Jahren mit 
dynamisch anwachsenden Ausgaben 
für soziale Leistungen zu rechnen. Ein 
großer Kostenfaktor werden auch die 
notwendigen Integrationsmaßnah-
men sein. Eine Fortführung der Inte-
grationspauschale durch den Bund 
und eine sachgerechte Weiterleitung 
der Mittel an die für die Integration 
vor Ort verantwortliche Ebene ist 
unabdingbar für die gesellschaftliche 
Akzeptanz der Flüchtlingspolitik des 
Bundes. 

Die Verschuldung der kommuna-
len Haushalte belief sich zum 30. 
Juni 2017 auf 127,3 Milliarden Euro. 
46,4 Milliarden Euro sind dabei auf 
Kassenkredite zurückzuführen, die 
wiederum zu über die Hälfte auf 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
zurückgehen. Die Belastung je Ein-
wohner ist im Saarland am höchs-
ten. Auch hier ist eine Zunahme der 
Disparitäten festzustellen. Während 
es geringverschuldeten Kommunen 
gelang Schulden abzubauen, mussten 
hochverschuldete Kommunen häufig 
weiter zusätzliche Kredite zur Finan-
zierung aufnehmen. Bund und Länder 
sind daher mehr denn je gefordert, 
die derzeit noch günstige Zinslage zu 
nutzen und eine Lösung des kommu-
nalen Altschuldenproblems zu finden.

Zur Schaffung und Sicherung einer 
nachhaltig aufgabengerechten kom-
munalen Finanzausstattung ist der 

Ein merklicher Teil der Gewerbe-
steuerumlage geht auf die erhöhten 
Landesvervielfältiger in den alten 
Ländern zur Finanzierung des Fonds 
Deutsche Einheit (FDE, Landesver-
vielfältiger 4,5 Prozent) und zur Be-
wältigung der finanziellen Erblasten 
im Zusammenhang mit der Herstel-
lung der Einheit Deutschlands, zur 
langfristigen Sicherung des Aufbaus 
in den neuen Ländern, zur Neuord-
nung des bundesstaatlichen Finan-
zausgleichs und zur Entlastung der 
öffentlichen Haushalte (FKPG, Lan-
desvervielfältiger 29 Prozent) zu-
rück.

Die beiden erhöhten Landesverviel-
fältiger laufen im Jahr 2019 aus. Die 
aktuell sprudelnden Gewerbesteuer-
einnahmen haben allerdings Begehr-
lichkeiten geweckt. So steht mitt-
lerweile zu befürchten, dass es eine 
Bundesratsinitiative zur Fortführung 
des erhöhten Landesvervielfältigers 
geben könnte. Dieser etwaigen Initi-
ative ist entschieden entgegenzutre-
ten. Die westdeutschen Kommunen 
haben den erhöhten Landesverviel-
fältiger solidarisch gerade auch des-
halb mitgetragen, weil gesetzlich 
festgeschrieben wurde, dass dieser 

zeitlich befristet ist. Ziel des erhöh-
ten Landesvervielfältigers war aller-
dings nicht die langfristige Sanierung 
der Haushalte der Länder. Angesichts 
eines massiven Investitionsrückstan-
des und weiter dramatisch steigender 
kommunaler Ausgaben für soziale 
Leistungen wäre eine Verlängerung 
oder Entfristung des erhöhten Lan-
desvervielfältigers ein völlig falsches 
Vorgehen und würde die Bemühun-
gen des Bundes zur Stärkung der 
kommunalen Finanzausstattung 
und insbesondere der Investitionstä-
tigkeit finanzschwacher Kommunen 
konterkarieren und letztlich ad ab-
surdum führen. Es sei daher an dieser 
Stelle auch an den Bund appelliert, 
sich auf keinen Kuhhandel mit den 
Ländern einzulassen und die aus ge-
wichtigen Gründen vereinbarte Be-
fristung des erhöhten FKPG-Landes-
vervielfältigers zu verlängern oder 
gar aufzuheben. Ein prosperierendes 
Deutschland braucht (finanz-)starke 
Städte und Gemeinden! 

BEFRISTETER ERHÖHTER
LANDESVERVIELFÄLTIGER: 
GEWERBESTEUERUMLAGE
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Wegfall des erhöhten Landesver-
vielfältigers bei der Gewerbesteuer-
umlage ab 2020 nicht ausreichend. 
Städte und Gemeinden müssen von 
Sozialausgaben weiter entlastet wer-
den. Zur Stärkung der Steuerkraft der 
Kommunen ist der gemeindliche An-
teil an der Umsatzsteuer zu erhöhen, 
die Gewerbesteuer weiter zu entwi-
ckeln und zum Beispiel auf Freiberuf-
ler auszudehnen. Grundsätzlich gilt 
es darauf hinzuweisen, dass es nicht 
nur der Bund, sondern insbesondere 
die Länder sind, die endlich ihrer Fi-
nanzierungsverantwortung für ihre 
Kommunen nachkommen müssen. 
Unsäglich ist in diesem Zusammen-
hang, dass einige Länder immer wie-
der den Versuch unternehmen, die 
vom Gesetzgeber bewusst vom Bun-
desteilhabegesetz entkoppelte 5-Mil-
liarden-Entlastung der Kommunen 
mit Ausgabensteigerungen bei der 
Eingliederungshilfe aufzurechnen. 
Deutlich zu kritisieren ist außerdem, 
dass einige Länder nicht bestrebt 
sind, „ihre Anteile“ aus der sogenann-
ten „Ländermilliarde“ der Kommuna-
lentlastung auch an ihre Kommunen 
weiterzugeben.

Für das abgelaufene Jahr 2017 gilt es 
ferner zu bilanzieren, dass es Bund 
und Ländern gelungen ist, eine Neu-
ordnung ihrer Finanzbeziehungen 
ab dem Jahr 2020 zu beschließen. 
Aus kommunaler Sicht ist diese Ver-
ständigung zur Ausgestaltung der Fi-
nanzbeziehungen zwischen Bund und 
Ländern insbesondere unter dem As-

pekt der finanzpolitischen Planungs-
sicherheit zu begrüßen. Die von den 
Ländern erkämpften Mehreinnah-
men geben diesen nun endgültig die 
Chance, endlich ernsthaft für eine 
nachhaltig aufgabengerechte Finanz-
ausstattung der Kommunen Sorge zu 
tragen. Insofern ist die Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
auch als Impuls zu nutzen, um gleich-
wertige Lebensverhältnisse überall im 
Land zu schaffen und dringend not-
wendige Zukunftsinvestitionen anzu-
gehen.
 
NACHHALTIGE 
INVESTITIONSOFFENSIVE

Der Substanzverlust auf kommunaler 
Ebene wird im Alltag immer deutlicher 
sichtbar, ein Investitionsrückstand von 
126 Milliarden Euro illustriert die dra-

matische Situation. Einer der Haupt-
gründe auf der kommunalen Ebene 
für diese Lage ist, dass viele Städte 
und Gemeinden über 20 Jahre lang 
strukturell unterfinanziert waren und 
es vielerorts nach wie vor sind. Der im 
Gesamtsaldo aktuelle rechnerische 
kommunale Haushaltsüberschuss 
kann daran nichts mehr ändern. Über 
einen zu langen Zeitraum waren viele 
Städte und Gemeinden gezwungen, 
nötige Investitionen aufzuschieben 
und Unterhaltsaufwendungen runter-
zufahren. Die zunehmenden Dispa-
ritäten zwischen finanzstarken und 
finanzschwachen Kommunen zeigen 
sich auch bei der Investitionstätigkeit. 
Unterlassene Investitionen führen im 
Ergebnis zu einem immer höheren In-
vestitionsbedarf. Flickschusterei hilft 
nur kurzfristig, mittel- und langfris-
tig entstehen dadurch noch höhere 
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Kosten. Das führt zu einem zuneh-
menden Werteverfall öffentlichen Ei-
gentums, wie er in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg bislang nicht 
zu beobachten war. Noch ist es nicht 
zu spät, umzusteuern. Wenn wir eine 
hochwertige öffentliche Infrastruktur 
mit dieser Lebensqualität und die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands sichern wollen, muss 
aber nun gehandelt werden. Dabei 
sind nicht ausschließlich Finanzpro-
bleme verantwortlich für den Inves-
titionsstau. Hinzu kommen zum Bei-
spiel zu hohe administrative Hürden, 
Kapazitätsprobleme beim Personal 
und den Planungsmöglichkeiten der 
Kommunen und der Unternehmen 
und ungenutztes Ausbaupotenzial bei 
öffentlichen und privaten Kooperatio-
nen. Wichtig ist zudem die Stärkung 
von Innovationen in der Investitions-
tätigkeit. Die geschilderten Investiti-
onshemmnisse greift der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund in einem 
„Masterplan: Investitionsstau abbau-
en – Nachhaltige Investitionsoffensi-
ve starten!“ auf. Dabei werden acht 
Kernforderungen zum Abbau des In-
vestitionsrückstandes formuliert.

Grundsätzlich unabdingbar für einen 
Abbau des kommunalen Investitions-
staus ist eine dauerhaft aufgabenge-
rechte Finanzausstattung der Städ-

Die Grundsteuer ist nach der Ge-
werbesteuer die zweitwichtigste ge-
meindliche Steuer mit eigenem He-
besatzrecht. Für das abgelaufene Jahr 
2017 ist bundesweit mit einem Grund-
steueraufkommen von über 14 Milli-
arden Euro zu rechnen. Am 16. Januar 
2018 wird nun vor dem Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) in Sachen 
„Einheitsbewertung für die Bemes-
sung der Grundsteuer“ mündlich ver-
handelt werden. Mit einem Urteil des 
BVerfG wäre damit wohl im kommen-
den Jahr 2018 zu rechnen. Der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund 
mahnt daher erneut und nachdrück-
lich eine Reform der Grundsteuer an, 
mit dem Ziel, diese auf eine rechtssi-
chere, gerechte und nachvollziehbare 
Grundlage zu stellen. 

In Anbetracht der Tatsache, dass 
Bund und Länder bereits seit über 
20 Jahren ohne ein abschließendes 
gesetzgeberisches Ergebnis an einer 
Grundsteuerreform arbeiten, muss 
schlicht gesetzgeberisches Versagen 
festgestellt werden. Nachdem von 
den Ministerien in den Ländern und 
im Bund viele Grundsteuermodelle 
geprüft und ausgearbeitet wurden, 
nahm der Bundesrat im Jahr 2016 auf 
Basis des sogenannten angepassten 
Gesamtmodells Grundsteuer mehr-
heitlich Gesetzesentwürfe zur Ände-
rung des Grundgesetzes und des Be-
wertungsgesetzes an. Angesichts der 
ablehnenden Haltung der Freien und 
Hansestadt Hamburg und insbeson-

dere des Freistaats Bayern trieb der 
Bund allerdings das Gesetzgebungs-
verfahren in der abgelaufenen Legis-
laturperiode nicht mehr voran. Im 
Zuge einer Reform der Grundsteuer 
steht auch die Frage im Raum, ob und 
inwieweit die Gesetzgebungskom-
petenz für die Grundsteuer letztlich 
beim Bund liegt. Wenn die Länder 
die Gesetzgebungsverfahren in die 
Hand nehmen würden, hätten wir 
danach 16 Landesgrundsteuergesetze 
in Deutschland und wahrscheinlich 
auch mehrere Grundsteuermodelle. 
Dies wäre die Konsequenz der Ver-
antwortung der Landesebene für die 
Grundsteuergesetze, die diese dann 
auch wahrnehmen müssen, wenn 
eine Grundsteuerreform auf der Bun-
desebene nicht erfolgt.
Gegenstand der mündlichen Ver-
handlung vor dem BVerfG sind drei 
Richtervorlagen des Bundesfinanz-
hofs sowie zwei Verfassungsbe-
schwerden zur Verfassungsmäßig-
keit der Einheitsbewertung für die 
Bemessung der Grundsteuer. Die 
Einheitswerte gehen dabei auf die 
Wertverhältnisse zum Zeitpunkt des 
Hauptfeststellungsverfahrens vom 1. 
Januar 1964 und in den neuen Län-
dern sogar auf die Verhältnisse vom 
1. Januar 1935 zurück. Im Kern sehen 
der Bundesfinanzhof in seinen An-
trägen und die Beschwerdeführer in 
ihren Verfassungsbeschwerden in 
der aktuellen Einheitsbewertung ei-
nen Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). 

GESETZGEBERISCHES VERSAGEN 
BEI DER GRUNDSTEUER 

GRUNDSTEUER 2003–2019

Quellen: Statistisches Bundesamt; *AK Steuerschätzung (November 2017); Grafik DStGB 2017
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te und Gemeinden.  Angesichts des 
massiven Rückstandes sind insbeson-
dere für finanzschwache Kommunen 
zusätzlich Bundesmittel notwendig. 
In diesem Zusammenhang ist es we-
der zeitgemäß, noch den Bürgerin-
nen und Bürgern und der Wirtschaft 
erklärbar, dass wichtige gesamtge-
sellschaftliche Aufgaben nicht von 
Bund, Ländern und Kommunen ge-
meinsam finanziert werden können. 
Es hat sich zudem als konkretes Inves-
titionshemmnis erwiesen, dass Bun-
desmittel nur dort eingesetzt wer-
den dürfen, wo der Bund auch über 
die entsprechenden Kompetenzen 
verfügt. Wenn wir es mit der Chan-
cengerechtigkeit und gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in unserem Land 
wirklich ernst meinen, muss daher an 
die Stelle des Kooperationsverbo-
tes ein Kooperationsgebot treten. 
Ohne dauerhafte Hilfen des Bundes 
wird es uns nicht gelingen, das große 
Potenzial in den ländlichen Räumen 
weiterzuentwickeln, Breitband und 
medizinische Versorgung flächende-
ckend sicherzustellen sowie auch den 
finanzschwachen Kommunen Ent-
wicklungschancen zu ermöglichen. 

Als weiteres maßgebliches Investiti-
onshemmnis erweisen sich bereits 
seit Jahrhunderten überbordende 
administrative Vorgaben. Gesetzge-
berische Vorgaben, Vergabebestim-
mungen, Beihilfenrecht und Stan-
dards werden zum Flaschenhals der 
öffentlichen Investitionsfähigkeiten 
und gehören fortlaufend auf den 

Prüfstand gestellt. Überbordende 
Standards verteuern und verzögern 
kommunale Bauvorhaben massiv. 
Es ist künftig daher sicherzustellen, 
dass vor Normungsbeginn immer 
eine Relevanzprüfung erfolgt und im 
Normungsprozess eine Kosten-Nut-
zen-Analyse vorgenommen wird. Mit 
Blick auf die zügige und kostengüns-
tige Realisierung von Bauvorhaben ist 

darauf zu achten, dass keine weiteren 
Verschärfungen bei den Gebäude-
energiestandards vorgenommen 
werden. Kritisch ist zudem die häu-
fig recht strikte Zweckmittelbindung 
und die „Atomisierung“ von Förder-
programmen zu sehen. Die zuneh-
mende Anzahl separater Förderpro-
gramme mit jeweils abweichenden 
Förderbedingungen erhöht den ad-

AUSGABEN IM 
BUNDESHAUSHALT 2017
Sortiert nach Funktionen, Angaben in Mrd. Euro 

Quelle: Eigene Zusammenstellung Bundeshaushalt 2017, BMF
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ministrativen Aufwand für Städte und 
Gemeinden erheblich. Es gilt weiter 
sicherzustellen, dass Investitionen fi-
nanzschwacher Kommunen nicht an 
der Erbringung eines Eigenmittelan-
teils scheitern, hier müssen Lösungen 
gefunden werden. 

Kommunale Investitionen verzögern 
sich auch aufgrund begrenzter Per-
sonalkapazitäten in Bauindustrie und 
Bauverwaltung. Personalengpässe in 
den Kommunen sind nicht zuletzt Fol-
ge des langjährigen Zwangs zu Einspa-
rungen in den Rathäusern. Die Kom-
munen sind daher wieder finanziell in 
die Lage zu versetzen ihre Planungs-
kapazitäten auszubauen. Hierzu 
brauchen die Städte und Gemeinden 
Planungssicherheit, dass der Investi-
tionsschub anhält. Eine Verstetigung 
der Investitionsprogramme wäre hier 
hilfreich. Wo ein höherer eigener 
Personaleinsatz der Kommune nicht 
möglich oder nicht zwingend nötig 
ist, sollte erleichtert auf externe Pla-
nungs- und Beratungskompetenzen 
zurückgegriffen werden können.

Einfache unbegründete Klagen über 
mehrere Instanzen dürfen nicht mehr 
zu einer monatelangen Verzöge-
rung von Bauvorhaben führen. Eine 
Straffung der Planungs- und Umset-
zungsvorschriften ist erforderlich. 
Dazu könnte gehören, bei wichtigen 
Infrastrukturmaßnahmen die Zu-
ständigkeiten bei besonders spezi-
alisierten Verwaltungsgerichten zu 
konzentrieren und den Instanzenzug 
zu verkürzen. Standardabbau und die 

Verkürzung des Instanzenzuges wür-
den auch die Attraktivität öffentlicher 
Auftraggeber wieder steigern. Derzeit 
scheitern kommunale Bauvorhaben 

mitunter allein schon daran, dass es 
nicht gelingt Bauunternehmen für die 
Umsetzung des Projektes zu gewin-
nen.

KOMMUNALE SACHINVESTITIONEN 2016*
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Ferner gilt es die Zusammenarbeit 
aller öffentlichen Ebenen bei Investi-
tionen zu erleichtern und zu stärken. 
Das gilt insbesondere auch für die 
interkommunale Zusammenarbeit 
und gemeinsame Investitionstätig-
keiten von Kommunen. Hemmnisse 
müssen auf allen föderalen Ebenen 
systematisch ermittelt und beseitigt 
werden. 

Die Digitalisierung kann ebenfalls ei-
nen Beitrag zur Beschleunigung des 
Abbaus des Investitionsstaus leisten. 
Hierzu muss sie in den Kommunen 
aktiv als Chance begriffen werden. 
Ein Schritt ist dabei die Nutzung elek-
tronischer Standards in den verschie-
densten Bereichen. Gerade auch im 
Baubereich sind durch ein Vorantrei-
ben elektronischer Standards spür-
bare Effizienzgewinne zu realisieren. 
Effizienzsteigerungen in der digitalen 
Verwaltung müssen mit einer Reduzie-
rung der analogen Verwaltung einher-
gehen.

Die Finanzierung öffentlicher Inves-
titionen aus dem allgemeinen Abga-
benaufkommen soll und wird auch 
zukünftig eine wesentliche Säule sein. 
Gleichwohl ist es zukunftsweisend, die 
nutzerorientierte Infrastrukturfinan-
zierung weiter auszubauen. Ein Bei-
spiel hierfür ist die LKW-Maut. Mehr 
nutzerorientierte Infrastrukturfinan-
zierung kann zudem zu zielgenaue-
ren Finanzierungsströmen führen, die 

Transparenz erhöhen und zusätzliche 
Steuerungsmöglichkeiten generieren. 

Die effektive Bürgerschaftsbeteili-
gung ist ein wichtiges kommunalpo-

litisches Motiv bei der Investitionstä-
tigkeit. Mangelnde Akzeptanz bis hin 
zum organisierten Widerstand aus der 
Bürgerschaft kann kommunale Bau-
vorhaben dagegen massiv verzögern 
oder gar ganz verhindern. Dem gilt 
es, über eine frühzeitige Einbeziehung 
entgegenzuwirken, die Akzeptanz und 
Zustimmung für die kommunalen 
Vorhaben schafft und klarmacht: Die 
kommunalen Investitionsvorhaben 
werden nicht gegen, sondern für die 
Bürgerinnen und Bürger und die Wirt-
schaft unternommen! Die Prozesse 
der Beteiligungsverfahren sind dabei 

effizient zu gestalten. Die Bürgerbetei-
ligung kann bei Finanzierungsfragen 
auch mit der finanziellen Beteiligung 
über Crowdfunding-Modelle als Opti-
on ausgeweitet werden. 

Der immense Investitionsrückstand 
kann nicht von heute auf morgen abge-
baut werden. Alle staatlichen Ebenen 
sind für die nächsten Jahre aufgefor-
dert, Investitionen in die kommunale 
Infrastruktur langfristig zu priorisieren. 
Bei aller Notwendigkeit von Investi-
tionsbeschleunigungsgesetzen und 
Ähnlichem gilt es aber immer, auch die 
Vielfalt zu wahren und die kommunale 
Selbstverwaltung zu respektieren! 

KERNFORDERUNGEN ZUM ABBAU 
DES INVESTITIONSRÜCKSTANDES

1.	 Aufgabengerechte Finanzausstattung
2.	 Kooperationsgebot statt -verbot
3.	 Abbau überbordender Administration
4.	 Stärkung kommunaler Planungskapazitäten
5.	 Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit
6.	 Digitalisierung als Chance
7.	 Nutzerorientierte Infrastrukturfinanzierung
8.	 Effiziente Bürgerschaftsbeteiligung
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Der Megatrend der kommenden 
Jahre heißt Digitalisierung. Wie 
genau die mit diesem Umbruch 

einhergehenden Veränderungen aus-
sehen werden, lässt sich noch nicht 
exakt abschätzen. Fest steht aber: 
Die Digitalisierung hat längst begon-
nen und sie nimmt weiter Fahrt auf. 
Damit einhergehende Möglichkeiten 
und Veränderungen vollziehen sich in 
immer schnellerer Geschwindigkeit. 
Die digitale Transformation umfasst 
alle Bereiche des täglichen Lebens: 
Arbeit und Wirtschaft, Bildung und 
Forschung, Verkehr und Mobilität, 
Energie oder das Freizeit- und Kon-
sumverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger. Dementsprechend sind auch 
die Kommunen und der öffentliche 
Sektor heute und in Zukunft mehr als 
bisher gefordert, den Anforderungen 
des digitalen Zeitalters gerecht zu 
werden.

Digitalisierung bedeutet für Städte 
und Gemeinden weit mehr als E-Go-
vernment und digitale Verwaltung. 
Die Kommunen befinden sich an der 
Schnittstelle einer nie dagewesenen 
Veränderungsdynamik und stehen 
damit auch in besonderer Verantwor-
tung. Städte und Gemeinde verfügen 
über viele Daten, die bei der Entwick-
lung von Dienstleistungsangeboten 
für viele Akteure von besonderem In-
teresse sind. Neue technische Lösun-
gen sind aber kein Selbstzweck, son-
dern müssen den Bürgerinnen und 
Bürgern dienen und dazu beitragen, 

die Lebens- und Standortqualität zu 
verbessern. Städte und Gemeinden 
müssen die Chancen der Digitalisie-
rung aktiv nutzen, den Prozess koor-
dinieren und dazu beitragen, dass die 
Transformation in das anbrechende 
digitale Zeitalter vor Ort gelingt, ohne 
die gesellschaftlichen Errungenschaf-
ten und die Qualität des Zusammen-
lebens vor Ort zu gefährden. 

BREITBAND ALS FUNDAMENT

Digitalisierung braucht ein Funda-
ment. Wo immer mehr digitalisiert 
wird und immer mehr Vernetzung 
stattfindet steigen auch die Anfor-
derungen an die Kommunikations-        
infrastruktur deutlich an. Bandbrei-
ten, die vor wenigen Jahren noch 
als auskömmlich betrachtet wurden, 
reichen heute bei weitem nicht mehr 
aus. Perspektivisch werden wir in 
Deutschland flächendeckend Breit-
bandnetze auf Glasfaserbasis brau-
chen, um den Anforderungen der Di-
gitalisierung gerecht zu werden. 

Bei diesem Ziel darf nicht aus den 
Augen verloren werden, dass die Ver-
sorgung nicht nur in den Ballungsräu-
men leistungsstark ausgebaut werden 
muss, sondern auch die Gemeinden 
in den ländlichen Regionen gleicher-
maßen versorgt werden müssen. Das 
macht den Ausbau teuer und führt 
dazu, dass er teilweise für die priva-
ten Unternehmen nicht wirtschaftlich 
darstellbar ist. Daher darf aus Sicht 

des DStGB in den kommenden Jahren 
nicht in erster Linie eine Gigabit-Stra-
tegie auf der politischen Agenda ste-
hen. Dies birgt die Gefahr, dass sich 
bei der Breitbandversorgung die be-
stehende Kluft zwischen gut erschlos-
senen Ballungsräumen und unterver-
sorgten ländlichen Regionen weiter 
vertieft. Bei der Breitbandversorgung 
muss der Grundsatz „Flächendeckung 
vor Hochgeschwindigkeit“ gelten. Für 
einen schnellen, kostengünstigen und 
angemessenen Breitbandausbau ist 
somit Technologieneutralität eine 
wichtige Voraussetzung. 

Der DStGB setzt sich seit vielen Jah-
ren für eine bessere Versorgung aller 
Städte und Gemeinden mit leistungs-
starker Kommunikationsinfrastruktur 
ein. Dabei gibt es durchaus Erfolge 
zu verzeichnen: Die Breitband-Strate-
gie der Bundesregierung, zahlreiche 
Förderprogramme und nicht zuletzt 
das Engagement der Infrastruktu-
runternehmen haben dazu geführt, 
dass sich die Versorgungslage in den 
letzten Jahren vielerorts deutlich ver-
bessert hat. Gerade Technologien wie 
LTE, aber auch neue Methoden zur 
Ertüchtigung vorhandener Infrastruk-
turen haben dazu beigetragen, dass 
heute in den allermeisten Regionen 
höhere Bandbreiten zur Verfügung 
stehen als noch vor wenigen Jahren. 
Leistungsstarke Mobilfunktechnolo-
gie und der neue Standard 5G müs-
sen auch in den ländlichen Regionen 
konsequent ausgebaut werden. 

DIGITALE CHANCEN NUTZEN4
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Gleichzeitig steigen aber durch neue 
Anwendungen auch die Anforderun-
gen an das schnelle Internet. Hinzu 
kommt, dass vor allem in den länd-
lichen Regionen die Versorgungsge-
schwindigkeiten noch nicht ausrei-
chend sind und hinter den Zielen der 
Breitband-Strategie (50 Mbit/s für 
alle Haushalte) zurückbleiben. 

Der DStGB fordert in der kommenden 
Legislaturperiode die Fortführung der 
Breitbandförderprogramme durch 
den Bund und eine Aufstockung der 
zur Verfügung gestellten Finanzmit-
tel. Das im Jahr 2015 auf den Weg ge-
brachte Förderprogramm muss auch 
über das Jahr 2018 hinaus angeboten 
und mit ausreichenden Finanzmitteln 
unterlegt werden. Dabei sollte sich 
der Fokus der Förderung klar auf die 
unterversorgten Regionen richten. 
Es wäre aber eine politische Fehlent-
scheidung, zum jetzigen Zeitpunkt 
ausschließlich auf den Ausbau mit 
Glasfaser bis in die Wohnungen (FttH) 
zu setzen. Derzeit stehen weder die 
notwendigen Finanzmittel in Höhe 
von über 80 Milliarden Euro noch 
die notwendigen Baukapazitäten, um 
dieses Vorhaben schnell umzusetzen, 
zur Verfügung. Ein solcher Ausbau 
würde mindestens 15 bis 20 Jahre in 
Anspruch nehmen. So lange können 
die ländlichen Regionen nicht auf 
eine Verbesserung der Versorgungs-
lage warten. 

Wichtig ist es zudem, die bürokrati-
schen Hürden so niedrig wie möglich 

zu halten. Gerade vor dem Hinter-
grund der rasant steigenden Anfor-
derungen an Bandbreiten darf nicht 
unnötig Zeit verspielt werden. 

CHANCE FÜR ALLE REGIONEN

Gerade mit Blick auf die Regionen 
jenseits der Ballungsräume bietet die 
Digitalisierung immense Chancen, 
der im Grundgesetz festgeschrie-
benen Zielsetzung von gleichwer-
tigen Lebensverhältnissen in ganz 
Deutschland näherzukommen. Neue 
Wirtschafts- und Wertschöpfungs-
modelle können entstehen, digitale 
Bildung kann qualitativ hochwertige 
Lern- und Weiterbildungsangebote 
ortsunabhängig verfügbar machen 
und durch den Einsatz von digitalen 
Lösungen kann eine hochwertige 
medizinische Versorgung auch auf 

dem Land gewährleistet werden – um 
nur einige Beispiele zu nennen. Die 
neue Bundesregierung muss in der 
kommenden Legislaturperiode die 
aus der Digitalisierung entstehenden 
Chancen für die ländlichen Regionen 
erkennen und nutzen. Dazu ist neben 
einer leistungsstarken Infrastruktur 
auch eine zielgerichtete Förderung 
für Kommunen notwendig, um diese 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu 
unterstützen und zu ertüchtigen. 

Viele Pilotprojekte und Wettbewerbe 
haben gezeigt, dass Digitalisierung 
immense Potenziale in den Städten 
und Regionen haben, eine positive 
Veränderungskultur ermöglichen 
sowie lokale und regionale Akteu-
re zusammenführen kann. Um die 
Chancen der kommunalen digitalen 
Transformation für die Bürgerinnen 

BREITBANDVERFÜGBARKEIT IN DEUTSCHLAND
JE GEMEINDEPRÄGUNG FÜR ALLE TECHNOLOGIEN

Quelle: BMVI/TÜV Rheinland „Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland – Stand Mitte 2017“       

Bandbreite Städtisch Halbstädtisch Ländlich

> 1 Mbit/s 100,0 99,8 98,8 

> 2 Mbit/s 100,0 99,7 98,4 

> 6 Mbit/s 99,9 98,2 93,1 

> 16 Mbit/s 97,8 85,6 67,6 

> 30 Mbit/s 94,4 77,5 55,1 

> 50 Mbit/s 90,3 67,7 36,2 
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und Bürger, die lokalen Unterneh-
men und die öffentliche Daseinsvor-
sorge wahrzunehmen, benötigen die 
Kommunen die Unterstützung, um 
Mehrwerte generieren und die Ver-
netzung der Akteure vor Ort fördern 
zu können. Es bedarf in den kommen-
den Jahren eines wirklichen Schulter-
schlusses zwischen Bund, Ländern, 

Regionen, Städten und Gemeinden 
mit der Wirtschaft und den Akteuren 
vor Ort. Ziel ist die systematische und 
intelligente Vernetzung im öffent-
lichen Sektor und in den zentralen 
Bereichen der Daseinsvorsorge wie 
Energie, Mobilität, Gesundheit und 
Bildung.

Um die Kommunen in die Lage zu 
versetzen, die Transformation vor 
Ort erfolgreich zu gestalten, fordert 

der DStGB ein bundesweites Kompe-
tenzzentrum zur Beratung und Un-
terstützung. Dieses Kompetenzzent-
rum sollte mit Finanzmitteln in Höhe 
von mindestens 500 Millionen Euro 
pro Jahr ausgestattet sein. Dieses 
Kompetenzzentrum muss die nötige 
Expertise bereitstellen, zur Vernet-
zung beitragen und den Erfahrungs-

austausch organisieren. Auf der Basis 
interoperabler Standards sollen dann 
gemeinsam mit Städten und Gemein-
den individuelle, auf die Situation vor 
Ort angepasste Konzepte erarbeitet 
und finanziell unterstützt werden. Die 
Einigung auf Standards und einen all-
gemeingültigen Rechtsrahmen ist un-
erlässlich, um Innovationsbereitschaft 
in den Kommunen zu fördern. Durch 
gezielte Förderung der Weiterquali-
fizierung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, der Modernisierung 
der Organisationsstrukturen und der 
Entwicklung tragfähiger Geschäftsmo-
delle für digitale Dienste, können die 
Entwicklungsperspektiven der Kom-
munen vor allem in den ländlichen 
Regionen deutlich verbessert werden.

Zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen ist ein koordiniertes Vorgehen 
notwendig, um regional vernetzte In-
novationsplattformen zu forcieren, lo-
kale Potenziale zu heben und die Digi-
talisierung für die Menschen vor Ort 
erlebbar zu gestalten. Um die Kräfte 
der Kommunen zu bündeln, bedarf 
es eines intensiven Austauschs der 
Regionen. Mit einem konsequenten 
Engagement des Bundes kann Digita-
lisierung zum Ziel gleichwertiger Le-
bensverhältnisse auch in ländlichen 
Regionen beitragen.

DIGITALE VERWALTUNG 
VORANBRINGEN

Der DStGB begrüßt das im Jahr 2017 
beschlossene Onlinezugangsgesetz 
und die Etablierung eines einheitli-
chen Bürgerserviceportals für On-
line-Dienstleistungen der Verwal-
tungen. Dieses Vorhaben kann die 
elektronische Verwaltung in Bund, 
Ländern und Kommunen deutlich 
voranbringen. Fortschritte beim 
E-Government und bei der digitalen 
Verwaltung sind überfällig; nach den 
jüngsten Studien fällt Deutschland in 
diesem Bereich auch im internationa-
len Vergleich weiter zurück. 

BREITBANDVERFÜGBARKEIT IN DEUTSCHLAND
JE BANDBREITENKLASSE FÜR ALLE TECHNOLOGIEN

Quelle: BMVI/TÜV Rheinland „Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Deutschland – Stand Mitte 2017“       
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Um E-Government und digitale Ver-
waltung zum Erfolg zu führen, sind 
einheitliche Standards für Bund, 
Länder und Kommunen notwendig. 
Digitale Verwaltung ist vernetzte 
Verwaltung; mit Insellösungen wird 
Deutschland nicht vorankommen. 
Der nun auf den Weg gebrachte Por-
talverbund wird die Standardisierung 
beschleunigen, besseren Datenaus-
tausch ermöglichen und damit die 
Basis für eine auf allen föderalen Ebe-
nen durchgehend digitale Verwaltung 
legen. 

Um das Bürgerserviceportal und die 
weiteren Digitalisierungsvorhaben 
zum Erfolg zu führen bedarf es einer 
Einbeziehung der Kommunen auf 
Augenhöhe. Ohne Städte und Ge-
meinden werden die Vorhaben nicht 
funktionieren. Daher ist es aus Sicht 
des DStGB unerlässlich, dass die Kom-
munen in den Prozess einbezogen 
werden und nicht vor vollendete Tat-
sachen gestellt werden. Zudem muss 
klargestellt werden, dass es nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen Be-
lastungen für die Kommunen kommt 
und auf kommunaler Ebene bereits 
entwickelte Bürgerservice-Portale in 
den neuen Verbund integriert wer-

den können. Städte und Gemeinden, 
die aus eigener Kraft Pilotprojekte 
gestartet haben, dürfen für ihre Inno-
vationsbereitschaft nicht nachträglich 
bestraft werden. 

Die Digitalisierung von Verwaltungs-
leistungen gelingt nicht allein, indem 
analoge Prozesse digital abgebildet 
sind. Vielmehr gehen mit digitalen 
Verfahren auch neue Arbeitsprozesse 
einher. Der Versuch, digitale Angebo-
te zu etablieren und zugleich analoge 

Angebote aufrecht zu erhalten, führt 
zu einer höheren Belastung der Ver-
waltungen. Daher ist es zwingend 
erforderlich, dass sich Deutschland 
zur vorrangigen Nutzung digitaler 
Angebote im Sinne des Grundsatzes 
„digital first“ bekennt. Nur so können 
Doppelstrukturen vermieden und zu-
gleich Effizienzpotenziale gehoben 
werden. Auch in diesem Bereich er-
wartet der DStGB von der Bundesre-
gierung in den kommenden Jahren 
klare Weichenstellungen. 

DIGITALISIERUNG
WAS PASSIERT IN 60 SEKUNDEN IM NETZ?

Quelle: http://whathappensontheinternetin60seconds.com; Stand 2015; Grafik DStGB 2017
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KOMMUNALE SOZIALAUSGABEN 
ERREICHEN NEUEN HÖCHSTSTAND

Die Ausgaben der Kommunen 
für soziale Leistungen stiegen 
auch im vergangenen Jahr stär-

ker als alle anderen Ausgabenarten, 
so dass sich ihr Anteil an den Gesamt-
ausgaben wie bereits in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich weiter er-
höht. Nicht zuletzt aus diesem Grund 
bleibt die Finanzlage vieler Städte und 
Gemeinden sehr angespannt und es 
gelingt ihnen teilweise nicht, einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 
Die Sozialausgaben erhöhen sich in 
diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr 
voraussichtlich um mehr als 3,25 Mil-
liarden Euro auf 62,3 Milliarden Euro. 
Gegenüber dem Jahr 2014, das noch 
nicht durch einen starken Flüchtlings-
zuzug geprägt war, bedeutet dies eine 
Steigerung von 11,4 Milliarden Euro. 
Bereits heute entfällt mehr als ein 
Viertel aller kommunalen Ausgaben 
auf soziale Leistungen. Teilweise muss 
daher an den dringend notwendigen 
Investitionen für die Infrastruktur ge-
spart werden. 

Die Zunahme der Menschen im Jahr 
2015, die auf Mindestsicherungsleis-
tungen angewiesen waren, beruhte 
überwiegend auf dem starken Anstieg 
der Beziehrinnen und Bezieher von 
Regelleistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Zwar sank diese 
Zahl von 975.000 Leistungsberechtig-
ten um 25 Prozent auf rund 728.000 
in 2016, Entwarnung kann allerdings 
nicht gegeben werden, da ein großer 
Teil nach der zwischenzeitlichen An-
erkennung als Flüchtling bzw. Asylbe-

rechtigter statt Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz solche 
nach der Grundsicherung für Arbeits-
lose (SGB II – Hartz IV) erhalten. 

Eine weitere Entlastung der Kommu-
nen von den Sozialausgaben ist daher 
dringend notwendig. Mit einem Rück-
gang der Zahl der neu ankommenden 
Flüchtlinge gehen die Sozialausgaben 
keinesfalls automatisch zurück.  Der 
Bedarf an Transferleistungen orien-
tiert sich vielmehr an der Zahl der 
insgesamt zu versorgenden Flüchtlin-
ge. Durch den Flüchtlingszuzug findet 
derzeit eine Leistungsverschiebung 
bei den Sozialausgaben statt. Die 
Zahl der Flüchtlinge, die nach ihrer 
Anerkennung vom Asylbewerberleis-
tungsgesetz in die Grundsicherung 
für Arbeitssuchende gelangen und 
Hartz IV beziehen, nimmt rapide zu. 

777.000 Menschen aus „nicht euro-
päischen Asylherkunftsländern“ er-
halten bereits die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende, ein Anstieg um 
431.000 Menschen oder 124 Prozent 
innerhalb eines einzigen Jahres.

LANGZEITARBEITSLOSIGKEIT 
WIRKSAM BEKÄMPFEN

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland 
hat im vergangenen Jahr mit rund 
44,7 Millionen Menschen einen 
Höchstwert erreicht. Gleichzeitig ist 
die Arbeitslosenquote mit 5,3 Pro-
zent auf dem niedrigsten Stand seit 
der Wiedervereinigung. Diese posi-
tive Entwicklung darf aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen nach wie 
vor sehr hoch ist. Rund 4,3 Millionen 
erwerbsfähige Menschen erhalten 

KOMMUNALE AUSGABEN
FÜR SOZIALE LEISTUNGEN 2000–2018
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Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(SGB II – Hartz IV). Mehr als drei von 
fünf der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten sind Langzeitleistungsbe-
zieher, mehr als zwei Fünftel der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten 
sind bereits seit vier Jahren und länger 
auf Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeit angewiesen. Diese verfes-
tigte Langzeitarbeitslosigkeit belastet 
auch die Kommunen. Im Jahr 2016 la-
gen die Kosten der Unterkunft bei ins-
gesamt 14,53 Milliarden Euro; davon 
haben die Kommunen rund 9,5 Mil-
liarden Euro zu tragen. Im Jahr 2016 
entfielen von den Kosten im Durch-
schnitt 38,9 Prozent auf den Bund und 
61,1 Prozent auf die Kommunen. Auch 
im Jahr 2017 ist zu erwarten, dass die 
Kosten der Unterkunft weiter steigen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
ein Großteil der Geflüchteten Leis-
tungen der Grundsicherung für Arbeit 
erhält. Gleichzeitig sind die Kosten der 
Unterkunft aber auch aufgrund der 
Mietpreis- und Energiekostenentwick-
lung um 18 Prozent gestiegen. 

Als größte Hindernisse für eine erfolg-
reiche Vermittlung in Arbeit gelten 
das Alter, Gesundheitsprobleme und 
lange Arbeitslosigkeit, das Fehlen ei-
nes Berufs- oder Schulabschlusses, 
nicht ausreichende Deutschkenntnis-
se sowie fehlende Betreuungsplätze 
für Kinder oder pflegende Angehöri-
ge. Um den Langzeitarbeitslosen bes-
ser zu helfen, muss ein eigenständiges 
und passgenaueres Förderinstrumen-
tarium etabliert werden. So sollten 

die Anstrengungen für eine möglichst 
betriebsnahe Aus- und Weiterbildung 
intensiviert werden. Die bestehenden 
Instrumente zur Eingliederung in Ar-
beit im SGB II sind zu flexibilisieren. 
Die hohe Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen ohne unmittelbare Aussicht auf 
ein reguläres Beschäftigungsverhält-
nis muss durch öffentlich geförderte 
Beschäftigung unterstützt werden, 
die einen Übergang in den „ersten“ 
Arbeitsmarkt ermöglichen sollte. 

Der Bund ist aufgerufen, die Grundsi-
cherung für Arbeit insgesamt zu ver-
einfachen und zu entbürokratisieren. 
Dies gilt für die Umsetzung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes ebenso 
wie für die aufwändige Gewährung 
von Leistungsansprüchen einschließ-
lich der Leistungen für Unterkunft und 
Heizung. 

Die Jobcenter brauchen sowohl für 
die Eingliederungsleistungen wie 
für die Verwaltungskosten eine aus-
kömmliche Finanzausstattung. Der 

Bund sollte daher seine Haushaltsmit-
tel für das SGB II massiv erhöhen. Seit 
dem Jahr 2005 wurden insgesamt 
rund 3,5 Mrd. Euro der eigentlich für 
die Eingliederung in Arbeit zur Verfü-
gung stehenden Mittel zur Deckung 
des Verwaltungsbudgets verwendet, 
im Jahr 2016 allein 764 Mio. Euro. Dies 
entspricht mehr als 18 Prozent des ge-
samten Eingliederungsbudgets. 

BUNDESTEILHABEGESETZ – NEUE 
KOSTENDYNAMIK BEFÜRCHTET

Aus kommunaler Sicht sollte das Bun-
desteilhabegesetz, eines der großen 
sozialpolitischen Reformvorhaben des 
Koalitionsvertrages der letzten Legis-
laturperiode, ein modernes Teilhabe-
recht nach den Zielen der UN-Behin-
dertenrechtskonvention entwickeln 
und zugleich die bestehende Ausga-
bendynamik bremsen. Das in seiner 
1. Stufe bereits zum 1. Januar 2017 in 
Kraft getretene Gesetz erfüllt diese An-
forderungen in weiten Teilen nicht. Es 
enthält keine wirksamen Instrumente, 
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um die derzeitige Ausgabendynamik 
mit einer jährlichen Steigerung von 
rund 5 Prozent zu bremsen. Stattdes-
sen wird durch eine Ausweitung des 
leistungsberechtigten Personenkrei-
ses sowie durch Verbesserungen bei 
der Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen mit beträchtlichen Zusatz-
ausgaben zu rechnen sein. Im Bereich 
der Bildung, der sozialen Teilhabe, der 
Mobilität und der Assistenz wird durch 
neue Leistungstatbestände die Inan-
spruchnahme der Eingliederungshilfe 
verstärkt werden. Und schließlich er-
fordert die Einführung aufwändiger 
Verfahren einen zusätzlichen Perso-
naleinsatz.

Obwohl im Gesetz eine Evaluations-
klausel aufgenommen wurde, um die 
finanziellen Wirkungen einzelner Maß-
nahmen zu untersuchen, wurde keine 
Revisionsklausel verankert. Noch ist 
ungeklärt, wie den Kommunen die zu 
erwartenden finanziellen Mehrkosten 
erstattet werden und ob gesetzliche 
Nachjustierungen erfolgen werden. 
Bereits in den vergangenen Jahren ha-
ben sich die Ausgaben in der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen 
signifikant erhöht, um rund 30 Prozent 
seit dem Jahr 2010 auf 17,9 Milliarden 
Euro im Jahr 2016. 

Um die Ausgabendynamik zu stop-
pen, ist die Diskriminierung pflegebe-
dürftiger Menschen in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe aufzuheben. 
Den Betroffenen müssen die vollen 
Leistungen der Pflegeversicherung 
zukommen. Das Leistungsrecht der 

Pflegeversicherung muss so angepasst 
werden, dass Menschen mit Behin-
derungen zukünftig unabhängig vom 
Ort der Leistungserbringung einen 
Anspruch auf die vollständigen ambu-
lanten Geld- oder Sachleistungen der 
Pflegeversicherung erhalten. 

LEBENSRÄUME 
ZUM ÄLTERWERDEN 

Nirgendwo zeigen sich die demogra-
fischen, sozialstrukturellen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen so 
deutlich wie in den Städten und Ge-
meinden. Hier werden die Bedarfe 
und Bedürfnisse der Menschen nicht 
nur artikuliert, hier wird auch konkre-
te Abhilfe erwartet. Die Kommunen 
sind gleichzeitig der Ort, an dem neue 
Wege erprobt und gegangen werden 
müssen. Die Bevölkerung in Deutsch-
land altert. Alter und Pflege dürfen 
nicht automatisch gleichgesetzt wer-
den. Gleichwohl ist das höhere Alter 
von einem höheren Risiko der Pflege-
bedürftigkeit geprägt. Insofern ist es 
ausdrücklich zu begrüßen, dass der 7. 
Altenbericht sich ausführlich mit der 
Rolle der Kommunen befasst hat. Die 
Schlussfolgerungen müssen nun kri-
tisch diskutiert werden.

Positiv bewertet wurde die Absicht 
der Bundesregierung, entsprechend 
dem Koalitionsvertrag aus der ver-
gangenen Legislaturperiode, die Rolle 
der Kommunen bei der Pflege weiter 
zu stärken und auszubauen und die 
Kompetenzen der Kommunen bei der 
Beratung von Pflegebedürftigen und 

ihren Angehörigen besser zu nutzen. 
Die Kommunen können pflegebedürf-
tigen Menschen und ihren Angehöri-
gen eine umfassende Beratung aus ei-
ner Hand ermöglichen, ohne unnötige 
Wege und langwierigem Suchen nach 
dem richtigen Ansprechpartner. 

Städte und Gemeinden sind nach wie 
vor bereit, in diesem wichtigen Feld 
der Versorgung ihrer Bevölkerung 
eine stärkere Rolle zu übernehmen. 
In der Bund-Länder-AG zur Stärkung 
der Rolle der Kommunen in der Pflege 
waren hierzu einige Maßnahmen ver-
abredet worden. Bedauerlicherweise 
wurden diese mit dem Dritten Pflege-
stärkungsgesetz (PSG III) nur marginal 
aufgegriffen und bleiben weit hinter 
den kommunalen Erwartungen und 
den auch in der Fachwelt geäußerten 
Erfordernissen zurück. Die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für die 
Pflege in einer immer älter werdenden 
Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe 
der kommenden Legislaturperiode. 
Die Politik muss sich dieser Herausfor-
derung in den nächsten Jahren deut-
lich entschiedener stellen als sie es 
bisher getan hat. Notwendig sind neue 
Konzepte sowie eine bessere Finanz-
ausstattung der Kommunen und der 
Pflegekassen. Hier sind insbesondere 
die Fragen der personellen Ausstat-
tung in der stationären Pflege sowie 
der ambulanten Unterstützungs- und 
Betreuungsangebote in den Kommu-
nen von Bedeutung. Ein zentrales Ziel 
muss es sein, den Menschen länger 
ein selbstbestimmtes Leben im ver-
trauten Umfeld zu ermöglichen. 
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Erhöhte Terrorgefahr, politischer 
Extremismus, wachsende Radi-
kalisierungstendenzen, Anschlä-

ge und Übergriffe im Zusammenhang 
mit der Flüchtlingssituation sowie die 
weiterhin hohe Alltags- und Woh-
nungseinbruchskriminalität erzeugen 
Ängste und Sorgen bei Bürgerinnen 
und Bürgern. Deutschland ist inter-
national betrachtet nach wie vor ein 
sicheres Land. Doch trotz erhebli-
cher Anstrengungen des Staates zur 
Verbesserung der inneren Sicherheit 
fühlen sich die Bürgerinnen und Bür-
ger zunehmend unsicher. Als Folge 
nimmt auch die Staats- und Politik-
verdrossenheit zu. 

Mit großer Sorge ist die scheinbare 
Verrohung der Gesellschaft durch 
drastisch zunehmende Hass- und 
Gewaltkriminalität zu beobachten. 
Diese richtet sich gegen Polizisten, 
Rettungskräfte, Kommunalpolitiker, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Kommunalverwaltungen sowie eh-
renamtliche Kräfte, die sich für die 
Gesellschaft täglich einsetzen. Hass-
kriminalität und politisch motivierte 
Straftaten, die sich gegen politische 
Einstellungen, Nationalitäten, Haut-
farben oder Religionen richten, ha-
ben laut der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik 2016 einen neuen Höchststand 
erreicht. Dies wird die Politik auch in 
den kommenden Jahren vor große 
Herausforderungen stellen.

Ein wehrhafter Rechtsstaat muss 
diesen Entwicklungen mit aller Kraft 
entgegentreten. Es besteht weiterhin 

massiver Handlungsdruck, um das 
Vertrauen in den Staat wieder zu stär-
ken und den Bürgerinnen und Bür-
gern ein Gefühl der Sicherheit zu ver-
mitteln. Sicherheit ist Voraussetzung 
für Lebensqualität in Städten und 
Gemeinden und ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Freiheit und Offenheit gibt 
es nicht ohne Sicherheit. Notwendig 
sind daher konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit vor Ort, 
mit denen das Sicherheitsempfinden 
der Bürgerinnen und Bürger sowie 
das Vertrauen in den Staat gestärkt 
und Straftaten effektiver entgegen-
treten werden kann.  

Der DStGB hat einen Katalog an Vor-
schlägen zu der Frage erarbeitet, wie 
das Sicherheitsempfinden der Bür-
gerinnen und Bürger gestärkt wer-
den kann und welche Möglichkeiten 

existieren, um Straftaten besser vor-
zubeugen. Bund und Länder haben 
in jüngster Zeit wesentliche Vorschlä-
ge daraus aufgegriffen und wichtige 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
inneren Sicherheit umgesetzt. Dies 
betrifft den Ausbau der Personalka-
pazitäten bei der Polizei und Justiz, 
Präventionsstrategien gegen Radika-
lisierungen, den verbesserten Schutz 
von Polizei- und Rettungskräften so-
wie härtere Strafen für Wohnungsein-
brüche, den Kampf gegen die Inter-
net- und Computerkriminalität und 
gegen den Terrorismus im internatio-
nalen Verbund. Wir erwarten von der 
neuen Bundesregierung, dass diese 
Anstrengungen in der kommenden 
Legislaturperiode weiterverfolgt und 
intensiviert werden. 

DIE GRÖßTEN ÄNGSTE
DER DEUTSCHEN 2017
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Quellen: R+V Infocenter; Studie „Die Ängste der Deutschen 2017“; Grafik: DStGB 2017
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AUS SICHT DES DSTGB 	
MÜSSEN FOLGENDE MASSNAH-
MEN ZWINGEND AUF DIE SICHER-
HEITSPOLITISCHE AGENDA:

Mehr Polizeipräsenz &
Ausweitung der Videoüberwachung

Um das Sicherheitsempfinden der 
Bürger zu stärken muss die Präsenz 
der Polizei weiter erhöht und sicht-
barer werden. Der DStGB begrüßt, 
dass Bund und Länder entsprechende 
Vorhaben beschlossen haben. Bislang 
plant allein der Bund bis zum Jahr 
2021 7.000 zusätzlichen Bundespoli-
zisten einzustellen. Die Aufstockung 
der Polizeikräfte ist jedoch insbeson-
dere auch bei den Ländern unver-
zichtbar. Laut der Gewerkschaft der 
Polizei werden insgesamt 20.000 Po-
lizisten zusätzlich bis zum Jahr 2021 
benötigt.

Zusätzlich zur Schaffung neuer Stellen 
muss es eine Entlastung der Polizei 
von bürokratischen Aufgaben, etwa 
der Begleitung von Schwertranspor-
ten oder der Geschwindigkeitsmes-
sungen im Verkehr geben. Dadurch 
wird eine größere Konzentration auf 
die Kernaufgaben Strafverfolgung 
und Prävention ermöglicht. 

Zugleich sollten neue, digitale Mög-
lichkeiten zur Prävention und Verfol-
gung von Verbrechen vor allem durch 
den Ausbau der Videoüberwachung 
stärker genutzt werden. Notwendig 
ist eine bessere zielgenaue Video-
überwachung in den Innenstädten, 

an besonderen Kriminalitätsschwer-
punkten, an Bahnhöfen und im öffent-
lichen Nahverkehr. Durch eine Ände-
rung des Bundesdatenschutzgesetzes 
sind im Hinblick auf private Betreiber 
von öffentlich zugänglichen Anlagen, 
wie Sportplätzen und Einkaufszentren 
sowie in Einrichtungen und Fahrzeu-
gen des ÖPNV, mehr Möglichkeiten 
der Videoüberwachung geschaffen 
worden. Soweit es jedoch um die Vi-
deoüberwachung von kommunalen 
Plätzen, Straßen und Innenstädten 
geht, lassen die gesetzlichen Regelun-
gen in den Ländern solche Maßnah-
men weiterhin nur eingeschränkt zu. 
Aus Sicht des DStGB müssen daten-
schutzrechtliche Hürden auf Bundes-, 
aber vor allem auf Landesebene drin-
gend abgebaut werden. Notwendig 
ist zudem eine Ausweitung der Spei-
cherfristen für Videoaufzeichnungen, 

um belastendes Material verwerten 
zu können. Die Speicher- und Lösch-
fristen müssen vereinheitlicht wer-
den und mindestens zwei Monate 
betragen. 

Wohnungseinbrüche 
wirksam bekämpfen

Neben einer größeren Sichtbarkeit 
der Polizei in besonders betroffenen 
Gebieten müssen ausreichend Ermitt-
ler zur Bekämpfung der Wohnungs- 
und Geschäftseinbrüche eingesetzt 
werden. Zwar sind 2016 die Zahlen 
erstmals rückläufig. Grund zur Ent-
warnung gibt es jedoch nicht. Die Zahl 
der Wohnungseinbrüche ist seit dem 
Jahr 2008 um gut 40 Prozent gestie-
gen. Dagegen ist die Aufklärungsquo-
te laut Polizeiangaben in den letzten 
zehn Jahren von 19,3 auf 16,9 Prozent 

WOHNUNGSEINBRÜCHE
IN DEUTSCHLAND

Quellen: PKS BKA, PKS 2016; Landeskriminalämter; Grafik DStGB 2017
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gesunken. Die organisierte Einbruchs-
kriminalität hat außerdem erneut zu-
genommen. 
 
Die organisierte Kriminalität muss ef-
fektiver bekämpft werden. Das Bun-
deskriminalamt bestätigt im Lagebild 
2016 zur organisierten Kriminalität, 
dass die Fallzahlen weiterhin auf ho-
hem Niveau bleiben. Der hierdurch 
entstehende Schaden beläuft sich 
allein im Bereich der Gewerbe- und 
Wohnungseinbruchsdiebstähle auf 
54 Millionen Euro. Es ist daher folge-
richtig, dass der Deliktsbereich wei-
terhin im Fokus der Strafverfolgungs-
behörden stehen wird. 

Zur Bekämpfung der zunehmen-
den Bandenkriminalität müssen die 
Sicherheitsbehörden der Länder 
weiterhin eng kooperieren und die 
Möglichkeiten der Telekommunika-
tionsüberwachung sowie der Ver-
kehrsdatenüberwachung vollum-
fänglich ausgeschöpft werden. Der 
Informationsaustausch muss grenz- 
überschreitend zwischen den Behör-
den aller Ebenen – EU, Bund, Länder, 
Kommunen – verbessert werden. Da-
bei sollte bundesweit mit Prognosen 
gearbeitet werden, um zu ermitteln, 
wann und in welchem Gebiet mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mit einem 
Einbruch zu rechnen ist. Die in eini-
gen Regionen Bayerns sehr erfolg-
reich getestete Prognosesoftware 
„Precops“, welche aus den anonymi-
sierten Falldaten der Vergangenheit 
errechnet, wo die Wahrscheinlichkeit 
für Folgetaten am größten ist, sollte 

flächendeckend – auch in ländlichen 
Regionen – ausgebaut und imple-
mentiert werden. 

Sofern die Täter ermittelt werden 
konnten, sind Staatsanwaltschaft und 
Gerichte gefordert, die Taten mit der 
notwendigen Konsequenz zu verfol-
gen und zu verurteilen. Die Länder 
sollten, notfalls über Weisungen an 
die Staatsanwaltschaften, für ein be-
schleunigtes und konsequentes Ver-
fahren sorgen. Die Justiz muss den 
zwischenzeitlich verschärften Straf-
rahmen für Wohnungseinbrüche aus-
schöpfen. 

Auch Wohnungseigentümer und 
Mieter müssen wachsamer werden 
und Vorkehrungen treffen, um sich 
vor Einbrüchen wirksamer zu schüt-
zen. Entsprechende Programme zur 
finanziellen Förderung, wie etwa die 
Angebote der KfW, stehen zur Verfü-
gung und sollten entsprechend in An-
spruch genommen werden. 

Durch eine städtebauliche Kriminal-
prävention kann das Entstehen von 
„Angsträumen“ verhindert werden, 
etwa durch entsprechende Beleuch-
tungskonzepte sowie die Einsehbar-
keit von verborgenen Winkeln. Vor 
Ort sollten Initiativen wie „Augen auf 
für Nebenan“ unterstützt werden. 

Hasskriminalität entgegentreten – 
kommunale Amts- & 
Mandatsträger schützen 

Gewaltaufrufe, Beleidigungen und 

Drohungen gegenüber kommunalen 
Amts- und Mandatsträgern, Polizisten, 
Rettungskräften und ehrenamtlichen 
Helfern – insbesondere in sozialen 
Netzwerken im Internet – haben im 
Jahr 2016 einen neuen Höchststand 
und damit eine völlig neue Dimension 
erreicht. Seit 2010 ist die Zahl von ins-
gesamt knapp 3.800 auf rund 10.751 
pro Jahr gestiegen, bei einem Anteil 
rechtsmotivierter Taten von nahezu 
91 Prozent. Dieser Entwicklung muss 
ein wehrhafter Rechtsstaat deutli-
cher und effektiver entgegengetreten, 
Strafbarkeitslücken schließen und die 
Betroffenen wirksamer schützen. Es 
ist nicht hinnehmbar, dass Menschen, 
die sich tagtäglich für die Gesellschaft 
einsetzen, solchen Angriffen schutzlos 
ausgeliefert sind. 

Bund und Länder sollten weiterhin 
konsequent an der Umsetzung eines 
Aktionsplans gegen Hasskriminalität 
und einer gemeinsamen Strategie 
und Struktur für die Bekämpfung der 
Internetkriminalität arbeiten. Um Ge-
walttaten zu verhindern und ein klares 
Signal setzen zu können, müssen ver-
bale Bedrohungen und Gewaltaufru-
fe, die bislang unterhalb der Schwel-
le der Strafbarkeit liegen, zukünftig 
strafrechtlich verfolgt werden können. 
Um einen ausreichenden Schutz kom-
munaler Amts- und Mandatsträger 
vor Nachstellungen, Drohungen und 
Beleidigungen zu gewährleisten, soll-
te der geltende „Stalking-Paragraf“ § 
238 Strafgesetzbuch um einen neuen 
Straftatbestand des „Politiker-Stal-
kings“ ergänzt werden. Die im letzten 
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Jahr vorgenommene Änderung des 
„Stalking-Paragrafen“ bietet immer 
noch keinen ausreichenden Schutz.

Kommunale Amts- und Mandatsträ-
ger sowie ehrenamtlicher Helfer müs-
sen auch vor tätlichen Angriffen und 
Gewalttaten deutlich besser geschützt 
werden. Die zum besseren Schutz von 
Polizei- und Rettungskräften vorge-
nommene Verschärfung des Straf-
rechts ist ein richtiger Schritt, muss 
jedoch auch für kommunale Man-
datsträger und die vielen Ehrenamt-
lichen greifen. Darüber hinaus sollte 
die vom Bundesrat bereits aufgegrif-
fene Initiative zum verstärkten Schutz 
für das Gemeinwohl engagierter Eh-
renamtlicher, Mitarbeiter der öffentli-
chen Verwaltung und Kommunalpoli-
tiker weiterverfolgt werden. 

Um die Gefährdungslage von Dro-
hungen im Einzelfall analysieren und 
beurteilen zu können, sollte in allen 
Bundesländern ein Kompetenzzent-
rum für die Bearbeitung politisch mo-
tivierter Gewalt gegen Mandatsträger 
eingerichtet werden. Diese könnte 
etwa bei den Staatsanwaltschaften 
angesiedelt werden. Dort sollte – wie 
bereits in Sachsen – eine zentrale Er-
mittlungsstelle mit Ansprechpartnern 
eingerichtet werden, die die Betrof-
fenen bei Hassmails und Drohungen 
einschalten können. 

Die Internet- und Computerkrimina-
lität erfordert eine entsprechende 
Schulung der Fachkräfte bei Polizei 
und Justiz. Bereits bestehende Aktivi-

täten in den Landeskriminalämtern 
und im Bundeskriminalamt sollten 
miteinander vernetzt und zusammen-
geführt werden. Die von der Bundes-
regierung bereits eröffnete zentrale 
Stelle für Informationstechnik im Si-
cherheitsbereich zur Entschlüsselung 
der Internetkommunikation sollte 
schnellstmöglich mit ausreichendem 
Personal besetzt werden.

Radikalisierung bekämpfen – 
Präventionszentren aufbauen

Radikalisierungstendenzen in der Ge-
sellschaft müssen gezielter bekämpft 
werden. Dies kann nur gelingen, 
wenn alle Akteure vor Ort gemein-
sam handeln. Mit der „Strategie zur 
Extremismusprävention und Demo-
kratieförderung“ will sich die Bundes-
regierung gemeinsam mit Kommu-
nen, Vereinen und Verbänden für die 
Demokratieförderung und gegen po-
litischen und religiösen Extremismus 
und Fremdenfeindlichkeit einsetzen. 
Ein besonderes Augenmerk wird da-
bei richtigerweise auf Hass- und Hetz-
tiraden, Übergriffe auf Flüchtlings-
unterkünfte und Tätlichkeiten gegen 

Flüchtlinge gelegt. 

Der DStGB schlägt zudem den Aufbau 
von lokalen Präventionszentren gegen 
Radikalisierungen vor. Dort sollte ge-
meinsam mit den Kommunen die je-
weilige Situation vor Ort analysiert und 
Strategien für notwendige Gegenmaß-
nahmen entwickelt werden. Derartige 
Präventionszentren könnten gleichzei-
tig eine Plattform für die gesellschaft-
lichen Kräfte vor Ort sein, um den not-
wendigen Austausch zu gewährleisten. 
Die Präventionszentren wären so auch 
Ansprechpartner für Eltern, Bürger, 
Lehrer, Arbeitgeber oder andere, die 
Feststellungen über die Radikalisie-
rung in ihrem Umfeld machen. 

Notwendig ist ein gesetzlicher Rah-
men, um die Aufgabe dauerhaft zu 
stabilisieren (Präventionsgesetz). Dort 
sollten die organisatorischen und fi-
nanziellen Voraussetzungen für eine 
umfassende Präventionsstrategie ver-
ankert werden. In dem Gesetz sollte 
auch der Umgang mit der Schweige-
pflicht von bestimmten Verantwor-
tungsträgern und Berufsgruppen – 
wie zum Beispiel Ärzten, Anwälten, 

NOTWENDIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
KOMMUNALER MANDATS- UND AMTSTRÄGER 
& EHRENAMTLICHER HELFER

1.	 Strafbarkeitslücken schließen
2.	 Einführung eines neuen Straftatbestandes 
	 des „Politiker- Stalking“ (§ 238a StGB)
3.	 Gemeinwohlfeindliche bzw. -gleichgültige 
	 Gesinnung strafschärfend zu berücksichtigen
4.	 Straftaten mit der notwendigen Konsequenz 
	 verfolgen und aburteilen
5.	 Kompetenzzentrum Hass- und Internetkriminalität 		
	 etablieren
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Geistlichen, Amtspersonen – geregelt 
werden. Wo von Amts wegen zur Ver-
schwiegenheit verpflichtete Personen 
Kenntnis darüber erlangen, dass von 
einer Person der konkrete Verdacht 
der Gefährdung Dritter ausgeht, 
muss die Schweigepflicht zurücktre-
ten. Gleichzeitig kann es sinnvoll sein, 
zusätzliche Ermächtigungsgrundla-
gen für die Sicherheitsbehörden zu 
schaffen, dass bei entsprechenden 
Verdachtsmomenten Kontrollen (zum 
Beispiel in der Wohnung, auf dem PC 
oder auf dem Smartphone) zulässig 
sind. Eine Überwachung und Kontrol-
le der Internetaktivitäten bei konkre-
tem Verdacht der Gefährdung Dritter 
darf nicht am Datenschutz scheitern. 

Kommunale 
Sicherheitsstrategien stärken

Städte und Gemeinden haben an-
gesichts terroristischer Bedrohungen 
und Anschläge, aber auch der Verän-
derung des Sicherheitsempfindens 
der Bevölkerung, zahlreiche Maßnah-
men ergriffen, um die Sicherheitslage 
zu verbessern. Durch Sicherheitspart-
nerschaften von Polizei, Justiz und 
kommunalen Ordnungsbehörden, 
werden auf die örtliche Situation an-
gepasste Sicherheitskonzepte entwi-
ckelt und bereits vorhandene an die 
heutige Sicherheitslage angepasst. 
Die auf der Grundlage umzusetzenden 
Sicherungsmaßnahmen können sehr 
aufwendig sein und erfordern das in-

tensive Zusammenwirken aller sicher-
heitsrelevanten Akteure vor Ort.

Städte und Gemeinden dürfen bei 
dieser Aufgabe nicht allein gelassen 
werden. Die Terrorismusbekämp-
fung und die Verhinderung von An-
schlägen und Gewalttaten ist keine 
originäre kommunale Aufgabe. Sie 
obliegt vielmehr dem Bund und den 
Ländern, die dazu angemessen ausge-
stattet und personell verstärkt werden 
müssen. Bund und Länder sind in der 
Pflicht, Kommunen angesichts der ak-
tuellen Gefährdungslage bei den neu-
en Sicherheitsherausforderungen zu 
unterstützen und die entstehenden 
Kosten der erforderlichen Sicherheits-
maßnahmen zu erstatten. 

BILDUNG IST ZUKUNFT 7
Bildung ist die entscheidende 

Zukunftsfrage für unsere Ge-
sellschaft. Nur mit einem leis-

tungsstarken und chancengerechten 
Bildungssystem wird Deutschland 
die zentralen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts meistern können. 
Dies setzt voraus, dass soziale und 
regionale Disparitäten ausgeglichen 
und eine digitale Ausrichtung der 
Bildung zum Standard wird. Ohne 
eine ausreichende Finanzierung des 
Bildungssystems werden wir nicht 
nur den Anschluss an „Bildung 4.0“, 
sondern auch an „Arbeit 4.0“ und 
an die digital und global ausgerich-
tete Lebenswirklichkeit verlieren. In 

der kommenden Legislaturperiode 
kommt es wesentlich darauf an, dass 
Bund und Länder Haushaltsmittel für 
eine Nationale Bildungsallianz zur 
Verfügung stellen. 

VON DER MITFINANZIERUNG ZUR 
DAUERHAFTEN KOOPERATION

Der Bund und die Länder haben sich 
auf eine Mitfinanzierungskompetenz 
des Bundes im Bereich der kommu-
nalen Bildungsinfrastruktur verstän-
digt; der Bund plant, 3,5 Milliarden 
Euro zu investieren. Darüber hinaus 
hat der Bund einen „DigitalPakt#D“ 
angeboten und strebt an, über einen 

Zeitraum von fünf Jahren mit rund 
fünf Milliarden Euro den Ausbau der 
digitalen Bildung zu fördern. So sehr 
es zu begrüßen ist, dass der Bund 
sich in Teilbereichen der schulischen 
Bildung finanziell engagieren will – es 
ändert nur wenig daran, dass das der-
zeitige Kooperationsverbot im Schul-
bereich eine dauerhafte und nach-
haltige finanzielle Beteiligung des 
Bundes verhindert. Bund und Länder 
sollten sich auf eine Abschaffung die-
ses Kooperationsverbotes verständi-
gen und dem Bund durch eine Ver-
fassungsänderung eine dauerhafte 
Beteiligung an der Finanzierung von 
schulischer Bildung erlauben. Das 
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Grundgesetz fordert gleichwertige 
Lebensverhältnisse. Dies gilt es mit 
Blick auf die Chancengerechtigkeit in 
der Bildung schnellstmöglich durch-
zusetzen. Der Föderalismus wird 
nicht in Frage gestellt, wenn sich der 
Bund finanziell an dieser wichtigen 
gesamtgesellschaftlichen Herausfor-
derung beteiligt. Zu überlegen ist da-
rüber hinaus, ob die Haushaltsmittel 
richtig verteilt sind. Während rund 
50 Prozent der Haushaltsmittel für 
die Sozialsysteme ausgegeben wer-
den, verfallen auf die Bildung weni-
ger als zehn Prozent. Die Politik sollte 
den Mut aufbringen, Finanzmittel zu-
gunsten der Förderung des Bildungs-
systems umzuschichten. 

Der Investitionsbedarf ist enorm. Al-
lein im Bereich der Schulsanierung 
liegt er bei rund 32 Milliarden Euro. 
Die Kosten für den Ausbau der Ganz-
tagsschulen, der inklusiven Bildung 
und der digitalen Bildung sowie die 
technische Grundausstattung für di-
gitales Lernen kommen dazu. Eine 
realistische Kostenaufstellung für ein 
zukunftsfestes Bildungssystem müss-
te darüber hinaus natürlich auch die 
Kosten für neue pädagogische Kon-
zepte und Personalstellen ausweisen. 
Länder und Kommunen allein wer-
den diesen Investitionsbedarf nicht 
decken können. Mithilfe des Bundes 
sollten aus Sicht des DStGB Innovati-
onen und Investitionen vor allem in 
den folgenden Bereichen in den Blick 
genommen werden: 

BILDUNG IN DER DIGITALEN WELT

Die Herausforderungen unserer mo-
dernen Wissensgesellschaft kann 
nur meistern, wer die modernen 
Informations- und Kommunikations-
techniken beherrscht. Wirtschaft 4.0 
braucht Bildung 4.0. Bund, Länder 
und Kommunen stellen sich der Auf-
gabe, die Digitale Bildung flächende-
ckend zu etablieren. Die Ansätze sind 
jedoch unzureichend verzahnt und 
teils nicht aufeinander abgestimmt. 
Die begrüßenswerte KMK-Strategie 
„Bildung in der digitalen Welt“ sowie 
das ebenfalls positiv zu bewertende 
Projekt „DigitalPakt#D“ des Bundes 
sollten aus Sicht des DStGB zusam-
mengebunden werden. Zudem gilt 
es, alle Ebenen – Bund, Länder und 
Kommunen – entsprechend ihrer 

Zuständigkeiten einzubeziehen. Ba-
sierend auf den beiden genannten 
Strategien hat sich die Staatssekre-
tärsebene von Bund und Ländern 
auf Eckpunkte zur Digitalen Bildung 
verständigt: Neben der Bereitstel-
lung von fünf Milliarden Euro für 
den Ausbau der IT-Infrastruktur in 
den Schulen möchte der Bund sich 
an Steuerungs-, Begutachtungs- und 
Controlling-Prozessen beteiligen. Die 
zentralen Verpflichtungen der Länder 
umfassen die Gewährleistung digi-
taler Kompetenzen an den Schulen, 
die Qualifizierung des Lehrpersonals, 
den Betrieb und die Wartung der In-
frastrukturen und die Überprüfung 
der Bildungs- und Lehrpläne bezüg-
lich digitaler Themen.
Die erfolgreiche Umsetzung des Digi-
talPakt#D setzt aus Sicht des DStGB 
einen abgestimmten „Masterplan“ 
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unter Einbeziehung der Betroffenen, 
nämlich der Schulen (Lehrer, Schul-
leiter, Schüler, Eltern), aber auch der 
Wirtschaft, voraus. Dies erfordern 
allein schon die unterschiedlichen 
Zuständigkeiten im Bildungsbereich. 
Die Kommunen, zuständig für die so-
genannten äußeren Schulangelegen-
heiten (technische Ausstattung inklu-
sive Betrieb, Wartung und technischer 
Support), waren nicht in die Erarbei-
tung der Eckpunkte eingebunden. Im 
Bereich der digitalen Infrastruktur ist 
die Grenze zwischen Wartung und 
Nutzung der Infrastruktur fließend 
und erfordert eine sachgerechte Ab-
grenzung, die aktuell nicht im Einzel-
nen geregelt ist. Diese Abgrenzung 
muss auf der Länderebene gemein-
sam mit den kommunalen Spitzen-
verbänden zügig getroffen werden. 
Insgesamt ist eine umfassende Einbin-
dung der Kommunen in die weiteren 
Beratungen zur Umsetzung des Digi-
talPakt#D zwingend erforderlich. 

Darüber hinaus
fordert der DStGB, dass

	 der Bund sich auf Grundlage 
eines Bund-Länder-Abkommens 
nachhaltig und dauerhaft finanzi-
ell an einem Masterplan „Ausbau 
digitaler Bildung“ beteiligt,

	 die Länder die Fördermittel des 
Bundes ungekürzt und möglichst 
unbürokratisch an die kommuna-
len Schulträger weiterleiten, 

	 der Bund einheitliche rechtliche 
Rahmenbedingungen für Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien 
schafft beziehungsweise anpasst,

 
	 die Länder die Lehreraus- und 

fortbildung zum bedarfsgerech-
ten Einsatz von digitalen Medien 
im Unterricht sicherstellen, 

	 die Länder unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände 
Mindeststandards für die digitale 
Schulinfrastruktur gesetzlich ver-
bindlich festlegen und auskömm-
lich finanzieren,

	 die Länder die kommunalen 
Schulträger unter anderem durch 
Rahmenverträge (etwa zu Stan-
dards, Schnittstellen, Formaten 
und Lizenzmodellen) beim Einsatz 
von digitalen Lehr- und Lernmedi-
en unterstützen.

Eine Erneuerung und Modernisie-
rung unseres Bildungssystems kann 
nur gelingen, wenn die notwendigen 
infrastrukturellen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Mit Blick auf die 
Anbindung der Schulen an ein leis-
tungsfähiges Breitbandnetz besteht 
aus Sicht des DStGB Anpassungs-
bedarf bei der Breitbandförderung 
des Bundes. Die Förderung muss 
alle Gebiete gleichermaßen in den 
Blick nehmen. Eine Konzentration 
auf Gebiete mit bestimmten Besied-
lungsstrukturen oder auf besonders 
schlecht versorgte Gebiete wird eine 

flächendeckende Etablierung der Di-
gitalen Bildung kaum ermöglichen. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Versorgung mit Breitband bedarf es 
aus Sicht des DStGB eines gesonder-
ten Finanzierungsprogramms über 
die im Rahmen des DigitalPakt#D in 
Aussicht gestellten Mittel hinaus. Bei 
der technischen Grundausstattung 
insgesamt (Breitband, Schulvernet-
zung WLAN, technischer Support, 
mobile Endgeräte für Schülerinnen 
und Schüler) handelt es sich nicht um 
einmalige Investitionskosten, son-
dern um jährliche Aufwendungen, 
die bei mindestens drei Milliarden 
Euro liegen dürften. 

MEHR BESCHULUNG 
STATT NUR BETREUUNG

Mit Blick auf die Verbesserung der 
Bildungschancen der Kinder sowie 
individueller Förderung und der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ist 
die Etablierung eines pädagogischen 
Gesamtkonzepts zum Ganztag unum-
gänglich. Der DStGB tritt nachdrück-
lich dafür ein, nicht länger zwischen 
Schule und Nachmittagsbetreuung 
zu differenzieren. Einen immer öfter 
geforderten bundesweiten Rechtsan-
spruch auf Kindertagesbetreuung für 
Kinder im Grundschulalter lehnt der 
DStGB ab. Denn der Rechtsanspruch 
allein schafft keinen einzigen zusätzli-
chen Platz. 

Die aktuelle Diskussion geht dahin, 
dass nicht der Ausbau von Ganztags-
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schulen in der Verantwortung der 
Länder forciert werden soll. Statt-
dessen soll ein Rechtsanspruch auf 
Kindertagesbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter im Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (SGB VIII) eingeführt 
werden. Damit wären die Kommunen 
als örtliche Träger der Jugendhilfe 
Adressaten des Rechtsanspruchs, die 
Organisation und Finanzierung läge 
zunächst in kommunaler Verantwor-
tung. Zur Umsetzung eines Rechts-
anspruchs fehlen den Kommunen 
Grundstücke, Räume, Fachpersonal 
und insbesondere finanzielle Res-
sourcen. Darüber hinaus würde ein 
solcher Rechtsanspruch über die Kin-
der- und Jugendhilfe zu einem weite-
ren Flickenteppich an Betreuungsan-
geboten an Grundschulen führen. 

In der neuen Legislaturperiode soll-
te zwischen Bund und Ländern unter 
Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände ein Pakt zum Ausbau der 
Kinderbetreuung geschlossen wer-
den. In diesem Pakt sollten Verabre-
dungen zum schrittweisen weiteren 
bedarfsgerechten Ausbau der Ganz-
tagsschule und zur Finanzierung un-
ter dauerhafter quotaler Beteiligung 
des Bundes getroffen werden. Nur 
so können die mehr als 1,2 Millionen 
zusätzlichen Plätze für Krippen, Kitas 
und Grundschulkinder bis 2025 ge-
schaffen und finanziert werden. Mit 
Blick auf Ganztagsbetreuungsplätzen 
für Grundschulkinder erwartet der 
DStGB einen Aktionsplan der Kultus-
ministerkonferenz zum bedarfsge-

rechten Ausbau der Ganztagsschulen.
Neben den Kosten für den Aufbau 
der zusätzlichen Raumkapazitä-
ten in Höhe von rund 15 Milliarden 
Euro werden wir eine große Zahl an 
zusätzlichen Lehrkräften und päd-
agogischen Fachkräften benötigen. 
Eltern erwarten, dass ihre Kinder im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung eine 
Förderung erfahren, die mit schuli-
schen Inhalten abgestimmt und qua-
litativ hochwertig ist. Dies kann nur 
gelingen, wenn das Betreuungsper-
sonal integraler Bestandteil des Lehr-
körpers ist. Für die insgesamt rund   
50.000 zusätzlichen Kräfte würden je-
des Jahr Personalkosten in Höhe von 
2,8 Milliarden Euro anfallen. Diese 
gewaltige Aufgabe ist nur von Bund, 
Ländern und Kommunen gemeinsam 
zu schultern. Auch wenn der Ausbau 
mit hohen Kosten verbunden ist, darf 
nicht übersehen werden, dass es 
sich dabei um Zukunftsinvestitionen 
in die Köpfe in Deutschland handelt. 
Schulen sollen jedes Kind individu-
ell fördern und damit zur Chancen-
gerechtigkeit beitragen, indem die 
Koppelung von sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg abnimmt. 

BEUTREUUNG & BESCHULUNG 
FÜR JUNGE FLÜCHTLINGE

Ein Großteil der Flüchtlingskinder 
wird längerfristig oder auch dauer-
haft in Deutschland bleiben. Es ist in 
unserem Interesse, die Kinder und 
Jugendlichen schnell zu integrieren 
und ihnen eine gute Perspektive für 

ein selbständiges Leben in unserem 
Land zu ermöglichen. Sowohl die 
Kindertagesbetreuung als auch die 
Beschulung sind wichtige und not-
wendige Bausteine für diesen Integ-
rationsprozess. Nach wie vor bedarf 
es einer intensiveren Betreuung und 
individuelleren Förderung in Vorbe-
reitungs- oder Übergangsklassen. Die 
Länder müssen hierfür ausreichend 
Lehrpersonal bereitstellen. Die Schu-
len müssen darüber hinaus mit einer 
bedarfsgerechten Zahl von Schulso-
zialarbeitern und Schulpsychologen 
ausgestattet werden. Die Kommunen 
stoßen bei der Klassenbildung zudem 
teilweise auch an räumliche Grenzen. 
Es bedarf vorübergehender Ausnah-
men bei der Klassenbildung im Hin-
blick auf die maximale Schülerzahl, 
um Flüchtlingskinder kurzfristig auf-
nehmen zu können. Auch sollten zur 
Gewinnung von zusätzlichen Unter-
richtsräumen Außenstellen von Schu-
len flexibel genehmigt werden.

INKLUSION

Die Städte und Gemeinden beken-
nen sich zur aktiven Mitwirkung, 
um die Inklusion im Bildungsbereich 
zu ermöglichen. Die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
im Bildungsbereich in den Ländern 
ist höchst unterschiedlich weit fort-
geschritten. Dies gilt für die Ge-
schwindigkeit der Umsetzung, der 
Finanzierungsmodelle und der Diag-
nosekataloge. Zwingend notwendig 
ist ein einheitlicher Diagnosekatalog, 
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da derzeit die Quote der als förderbe-
dürftig eingestuften Schüler zwischen 
den Bundesländern stark variiert. Der 
DStGB kritisiert nachdrücklich, dass 
die Bundesländer scheinbar nicht 
bereit sind, die für die Inklusion not-
wendigen zusätzlichen finanziellen 
Ressourcen bereit zu stellen. Inklusi-
on lässt sich aber nicht zum Nulltarif 
erreichen. 

Das gemeinsame Lernen in inklusiven 
Schulen führt bei den Kommunen 
zu einer Aufgabenerweiterung und 
zu erheblichen finanziellen Mehr-
belastungen. Dies gilt nicht nur für 
Mehrkosten im Personalbereich (aus-
gebildete Lehrer und zusätzliches 
Fachpersonal, wie Schulbegleiter, 
Schulassistenten oder Integrations-
helfer), sondern auch für Sachkosten 
zur Schaffung einer umfassenden 
Barrierefreiheit sowie für die erhöh-
ten Beförderungskosten für Schüle-
rinnen und Schüler. 

ÜBERGANG IN 
AUSBILDUNG & BERUF

Unstreitig hat sich im deutschen Bil-
dungswesen nach dem sogenannten 
„Pisa-Schock“ im Jahr 2000 vieles 
zum Positiven verändert: Die Zahl der 
Schulabgänger ohne Schulabschluss 
konnte gesenkt werden und die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Deutschland 
ist die geringste in Europa. Auf der 
anderen Seite gibt es aber nach wie 
vor Defizite. So verlassen immer 
noch jedes Jahr rund 50.000 Schüle-

rinnen und Schüler die Schule ohne 
Abschluss und fast 1,3 Millionen jun-
ge Erwachsene sind ohne Berufsab-
schluss. 150.000 junge Menschen 
befinden sich aktuell – Tendenz 
steigend – im sogenannten Über-
gangssystem zur Nachholung von 
Schulabschlüssen und zur Berufsqua-
lifizierung. Dies kostet jährlich vier 
Milliarden Euro. Die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern sind immer noch sehr groß. 

Die Schulen sollten sich frühzeitig der 
Berufsorientierung der Schülerinnen 
und Schüler widmen und individuelle 
Potenzialanalysen der Schülerinnen 
und Schüler erstellen. Der DStGB un-
terstützt die Gründung von Jugend-
berufsagenturen, die die berufsbe-
zogenen Angebote der Rechtskreise 
SGB II, III und VIII für junge Menschen 

im Alter unter 25 Jahren unter einem 
Dach bündeln. Die Jugendberufsagen-
turen sollten eine Anlaufstelle für alle 
jungen Menschen an einem Ort sein. 
Gegebenenfalls sollten die Länder 
in ihren Schulgesetzen die Schulen 
zu einer Kooperation verpflichten. 
Im Rahmen der Maßnahmen sollten 
Kooperationen zwischen allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen, 
Unternehmen und Hochschulen, die 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig 
und systematisch in der Berufs- und 
Studienorientierung unterstützen, 
angeregt werden. Örtliche Betriebe 
sind als Lernorte und damit als Part-
ner im Übergang Schule – Arbeitswelt 
unverzichtbar. Auf der institutionellen 
Ebene ist dafür Sorge zu tragen, dass 
die Arbeitsbündnisse Jugend und 
Beruf gemeinsam und eigenständig 
agieren können.

JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
IN EUROPA Arbeitslosenquoten in ausgewählten Ländern der EU (in %) Stand 10/2017
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HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
VON SCHULE & KOMMUNE 
STÄRKEN

Die Gestaltung der Bildungsland-
schaften kann letztlich nur durch Mo-
deration der Kommunen gelingen. 
Städte, Kreise und Gemeinden sind 
Schulsachaufwandsträger und Schu-
len sind ein wichtiger Standortfaktor 
für die Städte und Gemeinden. Der 
Ausbau der Ganztagsschulen im Rah-
men der Bildungslandschaften wird 
gelingen, wenn Schulen eigenständi-
ger werden, die Schulträger größere 
und flexiblere Handlungsmöglichkei-
ten erhalten und die kommunalen 
Gestaltungsmöglichkeiten (bei der 
inneren Schulentwicklung und der 
Schulorganisation) wachsen. 

Bildung ist Teilhabe in jeder Le-
bensphase. Und deshalb muss eine 
wirklich umfassende Strategie für 
eine zeitgemäße Bildung, für eine 
digitale Welt neben der schulischen 

Bildung vor allem auch die berufliche 
Weiterbildung in den Blick nehmen. 
Die Umsetzung des lebenslangen 
Lernens erfordert Konzepte, die über 
Ressortgrenzen hinausgehen. Lebens-
langes Lernen ist für Kommunen eine 
Querschnittsaufgabe und erfordert 

Kooperationen mit externen Part-
nern der Bildung, wie den Kammern 
und Unternehmen, Bildungsträgern 
in freier Trägerschaft, Hochschulen, 
Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaf-
ten und Vereinen. 

ENTWICKLUNG DER 
ÖFFENTLICHEN BILDUNGSAUSGABEN

Quelle: Bildungsfinanzbericht 2017; Grafik DStGB 2017
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Der Ausbau der Kindertagesbe-
treuung durch die Städte und 
Gemeinden ist in den vergan-

genen Jahren erheblich vorangeschrit-
ten. Es ist den Kommunen weitestge-
hend gelungen, den zum 01.08.2013 
in Kraft getretenen Rechtsanspruch 
auf einen Krippenplatz zu erfüllen. 
Derzeit besuchen rund 763.000 Kinder 
unter drei Jahren eine Kindertagesein-
richtung oder die Kindertagespflege. 
Im Vergleich zum Jahr 2006 sind somit 
477.000 Plätze zusätzlich entstanden.

Die letzte Elternbefragung kam zu 
dem Ergebnis, dass sich bei Erfüllung 
aller Elternwünsche (46 Prozent) ein 
Gesamtbedarf von insgesamt 910.000 
Plätzen für Kinder unter drei Jahren 
ergeben würde. Darüber hinaus ist 
auch bei Kindern ab drei Jahren bis 
zum Schuleintritt mit zusätzlichen Be-
treuungsbedarfen zu rechnen. Auch 
die hohe Zahl der Geflüchteten stei-
gert den Bedarf an Betreuungsplät-
zen. Etwa 180 000 geflüchtete Kinder 
bis sechs Jahre mit einem Rechts-
anspruch auf Kindertagesbetreuung 
sind in den vergangenen zwei Jahren 
nach Deutschland gekommen. Aktu-
elle Zahlen aus den Ergebnissen des 
Forschungsverbundes DJI/TU Dort-
mund belegen die Herausforderun-
gen. Der Forschungsverbund kommt 
zu dem Ergebnis, dass aufgrund de-
mografischer Veränderungen und der 
noch nicht erfüllten Elternwünsche in 
Deutschland bis zum Jahr 2025 bis zu 
308 000 Krippenplätze, rund 396.000 
Kindergartenplätze sowie fast 492.000 

Plätze für die Betreuung von Grund-
schulkinder fehlen. Insgesamt müssen 
bei Berücksichtigung aller Einflussfak-

toren mehr als 1,2 Millionen zusätz-
liche Plätze für Krippe, Kindergarten 
und Grundschulbetreuung geschaffen 

KINDERBETREUUNG AUSBAUEN –
NACHHALTIGE FINANZIERUNG SICHERN8
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beziehungsweise die aktuellen Be-
stände um jenen Umfang ausgeweitet 
werden.

Der enorme Ausbau an Betreuungs-
einrichtungen führt zu erheblichen 
Mehrausgaben für die Kinderta-
gesbetreuung. Die Ausgaben für die 
Kindertagesbetreuung, einschließlich 
der Kindertagespflege, belaufen sich 
auf rund 27 Milliarden Euro im Jahr. 
Den Großteil (knapp 75 Prozent) der 
öffentlichen Ausgaben tragen dabei 
Kommunen und Länder. 

In den letzten Jahren hat der Bund 
zwar massiv in den Ausbau und die 
Qualität der Kindertagesbetreuung in-
vestiert (bis zum Jahr 2014 insgesamt 
mit 5,4 Milliarden Euro am investiven 
Ausbau U3 und ab 2015 dauerhaft 

jährlich mit 845 Millionen Euro an Be-
triebskosten). Mit dem dritten Inves-
titionsprogramm "Kinderbetreuungs-
finanzierung 2015–2018“ wurde das 
bestehende Sondervermögen um 550 
Millionen Euro auf eine Milliarde Euro 
aufgestockt. Zudem wurde eine Erhö-
hung des Festbetrags an der Umsatz-
steuer um jeweils 100 Millionen Euro 
in den Jahren 2017 und 2018 zuguns-
ten der Länder beschlossen. 

Darüber hinaus stellt der Bund seit 
diesem Jahr die durch den Wegfall des 
Betreuungsgeldes bis zum Jahr 2018 
freiwerdenden Mittel den Ländern 
zur Verfügung. Es handelt sich hierbei 
um rund zwei Milliarden Euro, die von 
Ländern und Kommunen für Maßnah-
men zur Verbesserung der Kinderbe-
treuung genutzt werden sollen.

Mit dem Kindertagesbetreuungsaus-
baugesetz wird der Bund im kom-
menden Jahr dem Sondervermögen 
einen Betrag von 1,126 Milliarden 
Euro bis zum Jahr 2020 zusätzlich zur 
Verfügung stellen. Die Zielrichtung, 
künftig auch den Ausbau von Plätzen 
ab drei Jahren bis zum Schuleintritt zu 
fördern, ist zu begrüßen. 

Allerdings deckt diese Unterstützung 
nur einen kleinen Teil der mit dem 
Ausbau und insbesondere mit den 
Folgekosten verbundenen zusätzli-
chen Ausgaben ab. Um die Kosten 
der Weiterentwicklung der Kinderta-
gesbetreuung fairer auf Bund, Län-
der und Kommunen zu verteilen, ist 
eine erheblich stärkere finanzielle 
Beteiligung des Bundes, insbesonde-
re an den Betriebskosten, erforder-
lich. Einzig Investitionsprogramme 
des Bundes reichen bei weitem nicht 
aus, um die Kommunen bei dieser 
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe 
entsprechend zu unterstützen bezie-
hungsweise zu entlasten. Legt man 
die im Zukunftsszenario zur Kinder-
tages- und Grundschulbetreuung 
dargestellten Qualitätsverbesserun-
gen sowie den von politischer Seite 
geforderten Rechtsanspruch auf ein 
Betreuungsangebot für Grundschul-
kinder zugrunde, wären in der maxi-
malen Umsetzung jährlich zusätzliche 
Betriebskosten von bis zu 18 Milliar-
den Euro und Investitionskosten von 
1,4 Milliarden Euro pro Jahr zu erwar-
ten. Bund und Länder sind aufgefor-
dert einen Masterplan für den Ausbau 

ÖFFENTLICHE AUSGABEN
FÜR KINDERTAGESBETREUUNG
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der Kindertagesbetreuung in Abstim-
mung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden zu erstellen. Dazu gehören 
insbesondere eine neue Finanzgrund-
lage unter dauerhafter maßgeblicher 
Beteiligung des Bundes an den Be-
triebskosten sowie eine umfassende 
Personaloffensive zur Gewinnung von 
Erzieherinnen und Erzieher, zum Bei-
spiel über eine praxisorientierte und 
vergütete Ausbildungsform.

FACHKRÄFTE IN DER 
KINDERBETREUUNG

Mit dem Ausbau der Kleinkinder-
betreuung ist auch der Kreis der 
Fachkräfte auf einen Höchststand 
angewachsen. Die Erweiterung der 
Beschäftigten um über 261.000 Per-
sonen im Vergleich zum Jahr 2006 
konnte nur dadurch erreicht werden, 
dass einerseits die Ausbildungskapa-
zitäten für die einschlägigen Berufe 
ausgeweitet wurden und anderer-
seits viele nicht mehr beruflich aktive 
Erzieherinnen  und Erzieher wieder 
für die Arbeit in der Kindertagesein-
richtung gewonnen werden konnten. 
Allerdings fehlt in einigen Regionen 
schlichtweg das notwendige zusätz-
liche Fachpersonal. Die kommunalen 
Arbeitgeber haben mit den Tarifver-
trägen für den öffentlichen Dienst und 
der neuen Entgeltordnung erhebliche 
Anstrengungen unternommen, die 
Attraktivität des Berufsbildes zu ver-
bessern. Für die zusätzlichen Plätze 
entsteht ein Personalmehrbedarf bis 
zum Jahr 2025 von bis zu 410.000 
Fachkräften, wenn man das Ange-

bot im benötigten Umfang ausbaut 
und gleichzeitig versucht, schrittwei-
se die Qualitätsoffensive von Bund 
und Ländern umzusetzen. Nach wie 
vor notwendig ist es, dass die Länder 
die Ausbildungskapazitäten weiter 
ausbauen. Auch müssen neue Wege 
beschritten werden etwa bei der du-
alen (vergüteten) Ausbildung, bei 
der Entwicklung innovativer Arbeits-
zeitmodelle sowie bei (integrierten) 
Teilzeitausbildungsmodellen. Es ist 
darüber hinaus erforderlich, die in 
den Bundesländern sehr uneinheitli-
che Zulassungsvoraussetzung zur Er-
zieherinnenausbildung anzugleichen 
und die Ausbildungskonzepte der 
erzieherischen Fachkräfte unter den 
Bundesländern zu harmonisieren. Die 
Länder sollten sich darüber vereinba-
ren, dass eine, in einem anderen Bun-
desland erworbene, weitgehend in-
haltsgleiche staatliche Anerkennung, 

derjenigen im eigenen Land gleichge-
stellt wird.

NEUREGELUNGEN BEIM 
UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ

Unterhaltsleistungen nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz erhalten 
nach der Neufassung fortan Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahrs. Grundsätzlich 
begrüßt der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund, dass künftig ein An-
spruch auf Unterhaltsvorschuss für 
alle Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren besteht und die zeitliche 
Begrenzung der Leistung entfällt. Die 
bisherige Regelung, die einen An-
spruch nur bis zum 12. Lebensjahr 
vorsah, wird dem Bedarf nicht ge-
recht, denn erfahrungsgemäß haben 
Kinder gerade in der Pubertät einen 
besonderen Bedarf. Die Umstellung 
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stellt für die Kommunen in organisa-
torischer und personeller Hinsicht al-
lerdings eine Herausforderung dar.
Wichtig ist, dass sich Bund und Län-
der nach langen Diskussionen darauf 
verständigt haben, dass ein Anspruch 
auf Leistungen nach dem Unterhalts-
vorschussgesetz für 13-17-jährige Kin-
der nur wirksam wird, wenn das Kind 
nicht auf Hartz IV-Leistungen ange-
wiesen ist oder der alleinerziehende 
Elternteil im SGB II-Bezug nicht min-
destens 600 Euro verdient. Seit Jahren 
fordert der DStGB, dass Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II kei-
nen Unterhaltsvorschuss beantragen 
müssen, da dieser vom Jobcenter als 
Einkommen berücksichtigt wird, so 
dass es für die Hartz IV-Empfänger un-

term Strich keinen finanziellen Vorteil 
ergibt. Dennoch bleibt es für Eltern be-
dürftiger Kinder unter 12 Jahren beim 
doppelten Behördengang. Sie müssen 
sowohl zur Unterhaltsvorschussstelle 
als auch zum Jobcenter. Das bedeutet 
auch für die Behörden unnötige Büro-
kratie, denn der Unterhaltsvorschuss 
wird vom Jobcenter als Einkommen 
angerechnet und geht somit in der 
Leistung des Jobcenters auf.

Ein richtiger Schritt ist zudem, dass der 
Bund seine Beteiligung an den Kos-
ten der Reform von 33,5 Prozent auf 
40 Prozent erhöht. Derzeit erhalten 
460 000 Kinder Leistungen nach dem 
UVG. Nach Berechnungen von Bund 
und Länder werden mit der Auswei-

tung zusätzlich 120.000 Kinder neu in 
den Bezug von Leistungen nach dem 
UVG kommen. Der DStGB geht aller-
dings davon aus, dass sich die Anzahl 
der Leistungsberechtigten mindestens 
verdoppeln wird.  

Die vom Bund für die Reform derzeit 
zugrunde gelegten Kosten in Höhe von 
350 Millionen Euro können nicht zu-
verlässig eingeschätzt werden. Finan-
zielle Mehrbelastungen der Kommu-
nen sind nicht auszuschließen. Daher 
sollten die Auswirkungen des Gesetz-
gebungsvorhabens spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten auf Bundesebene 
überprüft und etwaige Mehrbelastun-
gen der Kommunen vollständig ausge-
glichen werden. 

Die Verkehrsinfrastruktur in vie-
len Kommunen spiegelt die 
heutigen Mobilitäts- und Le-

benswünsche der Menschen nicht 
mehr wider. Viele Kommunen sind 
immer weniger in der Lage, die Flä-
chen für den wachsenden Verkehr 
und dessen Parkraumbedarf zur Ver-
fügung zu stellen. Straßenkapazitä-
ten sind erschöpft. Luftschadstoffe 
und Lärm belasten die Gesundheit 
der Bewohner und die Attraktivität 
der Kommunen. Das Bundesverwal-
tungsgericht wird Ende Februar 2018 
voraussichtlich darüber entscheiden, 

ob Städte zur Reduzierung von NO2 
zur Verhängung von Fahrverboten ge-
zwungen werden können. 

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge 
als vermeintliche Lösung zur Verbes-
serung der Luftqualität beinhalten 
jedoch eine einseitige Belastung für 
Pendler, Handel und Wirtschaft. Le-
bendige Kommunen sind Orte des 
Handels und der Begegnung und 
müssen es auch bleiben. Fahrverbo-
te, insbesondere für den Lieferver-
kehr, hätten gravierende und nicht 
vertretbare Auswirkungen auf die At-

traktivität der Städte und Gemeinden.
Eine „Blaue Plakette“, mit der Diesel-
fahrzeuge, die besonders viel Sticko-
xid ausstoßen, aus Innenstädten he-
rausgehalten werden, würde nur an 
Symptomen kurieren und ist keine 
Lösung. So hat schon die Einführung 
von Umweltzonen in der Vergangen-
heit bei Kommunen hohe Kosten und 
viel bürokratischen Aufwand verur-
sacht. Diese hatten jedoch keine po-
sitive Wirkung auf die Luftqualität in 
Städten und Gemeinden, wie ein ak-
tualisiertes Gutachten des Fraunho-
fer-Instituts bestätigt. 

VERKEHRSWENDE IN DEN KOMMUNEN EINLEITEN9
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Diesel-Bashing allein ist keine Lösung 
– eine Verkehrswende ist nötig! Die 
Vorteile aller Verkehrsarten und Ver-
kehrsmittel sowie deren Vernetzung 
müssen genutzt werden, weil eine 
flüssige und umweltfreundliche Mo-
bilität ein unverzichtbarer Standort-
faktor ist, der zu den ökonomischen 
Grundlagen der Städte und Gemein-
den zählt. Dafür muss ein Leitbild für 
eine nachhaltige Verkehrs- und Stadt- 
entwicklung im Sinne einer „Stadt 
der kurzen Wege“ entwickelt werden, 
welches die verschiedenen Verkehrs- 
träger miteinander verbindet. 

Schließlich muss der verbleibende 
Verkehr effizienter und digitaler wer-
den. Der DStGB bringt sich deshalb 
aktiv in die Initiative „Digitale Ver-
netzung im ÖPNV“ des BMVI ein. Das 
Verständnis von Vernetzung und für 
den Einsatz digitaler Anwendungen 
muss aber über den ÖPNV hinaus-
gehen. Digitale Verkehrsleitsysteme 
und Plattformen helfen, das Angebot 
zu optimieren, Emissionen zu mini-
mieren und beispielsweise Parksuch-
verkehr zu vermeiden. Die Elektro-
mobilität und das Carsharing müssen 
als Antriebe der Zukunft noch geziel-
ter gefördert werden, speziell beim 
ÖPNV, dem Handwerk und den ört-
lichen Lieferanten. Generell muss es 
für Bürgerinnen und Bürger attrakti-
ver werden, emissionsfreie Fortbe-
wegungsmittel wie beispielsweise das 
Fahrrad zu nutzen. 

MASTERPLAN MOBILITÄT 
UMSETZEN

Der DStGB begrüßt den durch die 
Bundesregierung im Jahr 2017 einge-
richteten „Fonds Nachhaltige Mobi-
lität in der Stadt“ in Höhe von insge-
samt 1 Mrd. Euro. Die Mittel müssen 
schnell und unbürokratisch zur Ver-
fügung stehen, damit der Stillstand in 
der Dieselkrise beendet werden kann. 
Die Kommunen stehen in den Startlö-
chern, um mit weiteren Maßnahmen 
Fahrverbote zu vermeiden. So sollte 
z.B. ein vorzeitiger Maßnahmenbe-
ginn förderunschädlich zulässig sein.   
Das kann aber nur ein Anfang sein, 
denn eine echte Verkehrswende in 
Deutschland erfordert einen tiefgrei-
fenden Wandel der Mobilität in den 
Städten und Gemeinden. Notwendig 
ist ein Masterplan Mobilität und des-
sen langfristige finanzielle Absiche-

rung durch einen Mobilitätsfonds. Ein 
solcher Masterplan muss folgende 
Maßnahmen beinhalten: 

Schadstoffe an der Quelle senken

Es müssen alle Möglichkeiten, auch 
die Um- oder Nachrüstung der Abgas-
behandlungsanlagen von Fahrzeugen, 
genutzt werden. Auch und vor allem 
die Automobilhersteller sind ver-
pflichtet, einen signifikanten Beitrag 
zu leisten. Die Nachrüstung der kom-
munalen Flotten des ÖPNV, der Ver- 
und Entsorgung, von Sicherheits- und 
Rettungsdiensten sowie der Taxen, 
Lieferfahrzeuge und Handwerker und 
deren finanzielle Förderung müssen 
im Fokus stehen.

ÖPNV besser finanzieren

Neue Angebote des ÖPNV, sowohl 

BESTAND ELEKTROAUTOS   
IN DEUTSCHLAND 2013–2017

Quelle: Kraftfahrtbundesamt; Grafik: DStGB 2017
Angaben zum jeweils 1. eines Jahres; Stand 2017
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qualitativ als auch quantitativ, verlan-
gen, dass die Finanzierungsgrundlagen 
verbessert werden. Die Kommunen 
können diese Aufgabe nicht allein be-
wältigen. Dies erfordert eine Verbesse-
rung der Finanzierung des ÖPNV durch 
Bund und Länder. Die Länder sind auf-
gefordert, die Kommunen an Meh-
reinnahmen bei der Umsatzsteuer zu 
beteiligen. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die bisherige Unterstützung der 
kommunalen Verkehrsfinanzierung 
durch den Bund auf die Länder über-
gegangen ist und diese dafür zusätzli-
che Umsatzsteuerpunkte erhalten ha-
ben. Auch sollte bei den Tarifpartnern 
für die noch stärkere Einbindung des 
ÖPNV über die sogenannten „Job-Ti-
ckets“ in die Tarifvereinbarungen ge-
worben werden.

Chancen der Digitalisierung 
konsequent nutzen

Die Verkehrsmittel des öffentlichen 
Verkehrs müssen einfach nutzbar und 
vernetzt werden. Durch Digitalisierung 
von Informationen, Buchung und Ab-
rechnung muss es ohne Hürden mög-
lich sein, zwischen kollektiven oder 
individuellen Verkehrsmitteln zu wech-
seln. Daneben gilt es, die Chancen in-
telligenter Verkehrssteuerung durch 
die Digitalisierung zu nutzen. Zum Bei-
spiel durch die Reduzierung des Park-
suchverkehrs, indem freie Parkplätze 
dem Bordcomputer im Auto angezeigt 
werden. Durch eine intelligente Ver-
kehrssteuerung können für Rad- und 

Autofahrer „grüne Wellen“ bei der 
Ampelschaltung erzeugt werden.

Elektromobilität ausbauen

Die lokal emissionsfreie Elektromobi-
lität wird künftig auf mittleren Distan-
zen als Bindeglied zwischen Nah- und 
Fernmobilität eine wichtige Rolle spie-
len. Dazu muss die Förderung weiter 
verbessert werden, sowohl bei den 
Fahrzeugen und Nutzfahrzeugen als 
auch bei der dazugehörigen Lade- und 
IT-Infrastruktur sowie im Bereich der 
Betriebshöfe. Es sollten daneben die 
städtebaulichen Voraussetzungen für 
eine bessere Einrichtung von Stell- und 
Ladeplätzen für E-Mobile in den Quar-
tieren, aber auch bei öffentlichen und 
privaten Neubauten überprüft wer-
den. Der Masterplan Mobilität muss 
darüber hinaus die Lebenswirklichkeit 
der Pendler berücksichtigen. 68 Pro-
zent der Berufspendler nutzten 2016 
den PKW für den Arbeitsweg. Pendler 
dürfen weder direkten noch indirekten 
Fahrverboten durch Einführung einer 
Blauen Plakette unterworfen werden!

Radverkehr besser fördern

Ein weiterer Schwerpunkt muss auf 
emissionsfreien Formen der Nahmobi-
lität, also Zu-Fuß-Gehen und den Rad-
verkehr, in Verdichtungsgebieten ge-
legt werden. Dazu gehören mehr und 
bessere Radwege, Radschnellwege für 
Pendler sowie ausreichende und si-
chere Fahrradabstellanlagen. Radfah-

ren entlastet Umwelt und Straßen und 
kann zugleich als Vitalitätsprogramm 
für die Städte genutzt werden.

FINANZIERUNG DAUERHAFT 
SICHERN

Die Fortentwicklung der Finanzie-
rungsgrundlagen im Bereich der öf-
fentlichen Verkehre bleibt eine Dau-
eraufgabe. Dies betrifft nicht nur die 
Regionalisierungsmittel. Auch im 
Bereich des Bundesprogrammes des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setzes ist die derzeitige Festlegung auf 
einen Förderbetrag in Höhe von 333 
Millionen Euro nicht geeignet, um die 
nötigen Investitionen bedarfsgerecht 
finanzieren zu können. Die Länder 
müssen ihrer im Zuge der Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen gestiegenen Verantwortung 
für die Finanzierung der gemeindli-
chen Verkehre besser nachkommen.

Abschließend muss die Stellung der 
kommunalen Aufgabenträger bei der 
ÖPNV-Vergabe wieder deutlich ge-
stärkt werden! Gleichermaßen gilt für 
die notwendige Modernisierung und 
Flexibilisierung des Personenbeförde-
rungsgesetzes, dass dabei die Geltung 
der sogenannten gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen sichergestellt 
bleibt. Denn mit dem ÖPNV sichern 
die Kommunen die Mobilität der 
Menschen als Teil der kommunalen 
Daseinsvorsorge. 
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Der Wohnungsmarkt in Deutsch-
land ist gespalten: Während in 
wachsenden Wohnungsmärk-

ten attraktiver Städte insbesondere 
der Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum behoben werden muss, stehen 
speziell in wirtschaftsschwachen Regi-
onen noch rund zwei Millionen Woh-
nungen leer.

Sozialer Wohnungsbau –
Förderung durch den Bund ausbauen 

In Deutschland werden über 100.000 
Wohnungen jährlich, speziell im be-
zahlbaren Segment, zu wenig gebaut. 
Während im Jahr 2016 noch 375.388 
Wohnungen genehmigt wurden, ist 
die Zahl der genehmigten Wohnun-
gen mit rund 286.000 von Januar bis 
Oktober 2017 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 7,3 Prozent oder 
rund 22.400 Genehmigungen zurück-
gegangen. Hinzu kommt: Genehmigt 
ist noch lange nicht gebaut. Die KfW 
geht in einer aktuellen Untersuchung 
davon aus, dass bundesweit Bauge-
nehmigungen für etwa 600.000 Woh-
nungen erteilt sind, deren Bau aber 
noch nicht begonnen hat. Der Bedarf 
an neu zu bauenden Wohnungen wird 
von Experten mit rund 400.000 Woh-
nungen pro Jahr bis zum Jahr 2020 
angegeben. Um diesen Bedarf, ins-
besondere beim bezahlbaren Wohn-
raum, zu decken, ist es nötig, dass der 
Bund seine Ausgleichszahlungen für 
die soziale Wohnungsbauförderung 
von aktuell 1,5 Milliarden Euro auf 
mindestens zwei Milliarden Euro pro 
Jahr erhöht.

Bundeszuständigkeit für sozialen 
Wohnungsbau herstellen

Wohnungsbau und Wohnungsbauför-
derung sind dauerhafte Allgemein-
wohlaufgaben von Bund, Ländern und 
Kommunen. Daher muss der Bund zu-
dem wieder für die gesamtstaatliche 
Aufgabe der sozialen Wohnraumför-
derung zuständig werden.

Kommunale 
Wohnungsunternehmen stärken 

Die über 700 kommunalen Woh-
nungsunternehmen mit ihren rund 
1,6 Millionen Wohnungen sind schon 
aufgrund ihres Satzungszwecks ver-
pflichtet, „preiswerten Wohnraum 
für breite Kreise der Bevölkerung zu 
schaffen“. Kommunale Unternehmen 
spielen zudem eine besondere Rolle 
für eine integrierte und nachhaltige 
Stadtentwicklung. Sie müssen daher, 
ebenso wie das genossenschaftliche 
Wohnen mit seinem Solidaransatz, 
von Bund und Ländern gezielt geför-
dert werden.

Selbstgenutztes Wohneigentum 
unterstützen

Selbstgenutztes Wohneigentum ist 
gesellschaftspolitisch schon wegen 
der Vermögens- und Alterssiche-
rung von hoher Bedeutung. Mit nur 
etwa 45 Prozent der Haushalte hat 
Deutschland die niedrigste Quote im 
Vergleich aller EU-Staaten (Beispiel: 
Spanien: 85 Prozent; Italien, Polen: 
77 Prozent). Notwendig ist daher eine 

speziell den Schwellenhaushalten und 
jungen Familien mit Kindern zugu-
tekommende Förderung durch den 
Bund, etwa durch das sogenannte 
„Baukindergeld“.

Landesplanerische 
Einengungen abbauen

Nach aktuellen Prognosen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaft wächst 
Deutschland bis zum Jahr 2035 auf 
über 83 Millionen Einwohner. Viele 
landesplanerische Vorgaben sind vor 
diesem Hintergrund überholt und 
engen kommunale Entwicklungen 
ein. Dies gilt auch für Städte und Ge-
meinden, die in der Vergangenheit 
Bevölkerungsanteile verloren haben. 
Einengende landesplanerische Re-
geln müssen daher zugunsten einer 
größeren Eigenverantwortung und 
Gestaltung der Gemeindeentwick-
lung zurückgeführt und flexibilisiert 
werden.

Bauland besser mobilisieren

Hemmnis für den Wohnungsbau ist 
oft teures Bauland und eine dadurch 
verursachte fehlende Baulandmobili-
sierung. Die im Städtebaurecht 2017 
neu geschaffenen Möglichkeiten, 
beispielsweise das „Urbane Gebiet“, 
reichen zur Wohnraumversorgung 
und Baulandmobilisierung nicht aus. 
Erforderlich sind daher auch boden-
politische Maßnahmen nach dem 
Grundsatz „Eigentum verpflichtet“. 
Ziel muss auch sein, rechtlich bebau-
bare, aber unbebaute Grundstücke 

WOHNUNGSNOT WIRKSAM BEKÄMPFEN10
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für die Baulandmobilisierung besser 
zu aktivieren. Zur Verbesserung der 
Baulandmobilisierung bedarf es auch 
steuerlicher Instrumente.

Steuerliche Anreize schaffen – 
Standards abbauen

Durch gezielte steuerliche Anreize, die 
allen Regionen zugutekommen, muss 
zudem der Neu- und Umbau preis-
werten Wohnraums unterstützt wer-
den. Dies gilt für den Miet- wie auch 
für den Eigentumsbereich. Die Miet-
preisbremse hat sich zur „Schaffung“ 
preiswerten Wohnraums als nicht 
geeignet erwiesen. Zielführender ist 
es, die mehr als 20.000, oft kosten-
treibenden, Bauvorschriften auf den 
Prüfstand zu stellen. Diese müssen, 
speziell im Energiebereich, verstärkt 
an einer Kosten-Nutzen-Analyse ge-
messen werden.

Baurecht flexibilisieren – 
Digitalisierung vorantreiben

Planungs- und Genehmigungsver-
fahren zur Schaffung von Wohnraum 
müssen vereinfacht werden. Hierzu 
gehören auch Flexibilisierungen beim 
Schallschutz, den Stellplatzvorschrif-
ten oder dem Denkmalschutz. Die 
vom Bund mit den Ländern erarbeite-
te Musterbauordnung muss mit dem 
Ziel einer stärkeren Vereinheitlichung 
der aktuell 16 unterschiedlichen Lan-
desbauordnungen eine größere Ge-
samtverbindlichkeit erhalten. Zudem 
muss die Digitalisierung der Planungs- 
und Bauprozesse vorangetrieben und 

Standards vereinheitlicht werden.

Serielles & nachhaltiges 
Bauen forcieren

Standardisierungen und serielles Bau-
en können enorme Kosten sparen. Sie 
können bei Wahrung der Baukultur die 
Fertigstellung von Wohnbauprojekten 
beschleunigen. Zudem beinhalten sie 
im Sinne einer flexiblen Nutzung des 
Wohnraums ein nachhaltiges Bauen. 
Diese Art des Bauens ist daher zu for-
cieren.

Bestand aktivieren – Städtebau-
förderung dauerhaft stärken

Innenentwicklung und die Aktivie-
rung des Bestands müssen aus ökolo-
gischen, ökonomischen und sozialen 
Gründen gegenüber einer Außenent-

wicklung Vorrang haben. Die Städ-
tebauförderung von Bund, Ländern 
und Gemeinden ist daher als Gemein-
schaftsaufgabe zur Stärkung der Innen-
städte und Ortskerne unverzichtbar. 
Die Bundesfinanzierung muss speziell 
wegen des weiter nötigen Stadtum-
baus dauerhaft auf hohem Niveau 
gesichert werden. Die Verfahren sind 
zu vereinfachen und die Vielzahl der 
Programme muss reduziert werden. 
Zudem müssen insbesondere leerste-
hende Bestandsbauten in den Ortsker-
nen auch durch Förderprogramme des 
Bundes für Wohnnutzungen aktiviert 
werden. Ein Beispiel stellt das Pro-
gramm „Jung kauft Alt“ dar. Zur Revi-
talisierung ländlicher Räume muss die 
Infrastruktur schnell und umfassend 
ausgebaut und die Attraktivität dieser 
Räume speziell für junge Menschen 
gestärkt werden. 

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)| Grafik DStGB
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INNENSTÄDTE & HANDEL STÄRKEN

Der zunehmenden Verödung 
von Innenstädten und Orts-
kernen muss entgegengewirkt 

werden. Nach Schätzungen des Han-
delsverbandes Deutschland (HDE) 
muss bis zum Jahr 2020 jeder zehn-
te Laden aufgegeben werden. Damit 
sind weitere 50.000 Läden in Gefahr. 
Ursachen sind neben dem Struk-
turwandel im Einzelhandel auch die 
Fokussierung der Verbraucher auf 
den Preis, der stark wachsende On-
line-Handel sowie der demografische 
Wandel. Insbesondere Teile der länd-
lichen Räume werden mehr und mehr 
von einer Nahversorgung, speziell mit 
Lebensmitteln, abgekoppelt. 

Kommunen können durch gestal-
terisch gelungene Innenstädte und 
gute Wegebeziehungen, aber auch - 
gemeinsam mit der Polizei - durch die 
Gewährleistung von Sicherheit und 
Sauberkeit für eine hohe Lebens- und 
Aufenthaltsqualität sorgen. Nötig ist 
auch die Erstellung und Umsetzung 
interkommunaler Einzelhandelskon-
zepte zur Stärkung der Innenstädte 
und Ortskerne.

Der stationäre Einzelhandel muss sei-
ne Servicequalität vor Ort durch at-
traktive Angebote ausbauen. Es gilt: 
Der Innenstadt-Einzelhandel funktio-
niert nur mit und nicht gegen das In-
ternet. Kunden praktizieren heute oft 
einen „Multi-Channel-Handel“: Sie 
kaufen sowohl lokal vor Ort als auch 
über das Internet. Die Zukunft muss 

daher aus einer Vernetzung von On-
line- und stationärem Handel beste-
hen. So kann ein lokaler Online-Markt-
platz, bei dem die Innenstadthändler 
ihr Sortiment gut präsentieren und 
die Lieferungen noch am Bestelltag 
garantieren, den Online-Einkauf mit 
dem Einkauf im örtlichen Geschäft 
sinnvoll verbinden. 

11

ONLINE-HANDEL 
WÄCHST AUCH 2017 

Quellen: HDE-Prognose; GfK; IFH, ohne Umsatzsteuer; Angaben für Nonfood, FMCG, Entertainment, Tickets, Downloads, Reisen (o. Urlaubsreisen); Grafik DStGB 2017
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Die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens, die Erderwärmung mög-
lichst auf 1,5 Grad bis maximal 

2 Grad Celsius bis Ende des Jahrhun-
derts gegenüber der vorindustriellen 
Zeit zu begrenzen, sind nach neuesten 
Untersuchungen der Vereinten Natio-
nen in Gefahr. 

Auch das zentrale Ziel der Bundesre-
gierung, die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent ge-
genüber dem Jahr 1990 zu reduzieren, 
droht aufgrund von weiterhin hohen 
Emissionen, insbesondere bei der 
Stromerzeugung verfehlt zu werden. 
Ohne zusätzliche Anstrengungen sind 
daher auch die „deutschen Klimaziele“ 
nicht zu erreichen.  

Es gilt: Städte und Gemeinden und 
ihre Bürgerschaft sind hierfür die trei-
bende Kraft. Vor diesem Hintergrund 
ist die dauerhafte und nachhaltige 
Unterstützung der Kommunen beim 
Klimaschutz unabdingbar. Gerade die 
Städte und Gemeinden sind, etwa 
beim Ausbau erneuerbaren Energien, 
die treibende Kraft zur Erreichung der 
Klimaschutzziele. Besonderes Augen-
merk muss weiter auf die folgenden 
Maßnahmen liegen:

Klimaschutzkonzepte 
dauerhaft fördern

Viele kommunale Energie- und Kli-
maschutzkonzepte werden in enger 
Abstimmung mit der Bürgerschaft 
verwirklicht. Sie belegen, dass „Kli-

maschutz vor Ort“ einen wichtigen 
Beitrag leistet. Im Rahmen der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative (NKI) des 
Bundesumweltministeriums konnten 
so seit dem Jahr 2008 bereits in über 
3.000 Kommunen rund 11.500 Projek-
te umgesetzt werden, etwa durch die 
Umrüstung der Beleuchtung in Schu-
len, Kindergärten und Sporthallen auf 
LED sowie durch zahlreiche Maßnah-
men im Bereich nachhaltiger Mobili-
tät. Das Modell „Kommunalrichtlinie“ 
zur Förderung von kommunalen Kli-
maschutzprojekten muss daher durch 
den Bund über das Jahr 2018 hinaus 
langfristig fortgeführt werden. 

Energetische Sanierung
technologieoffen ausgestalten

Energieeinsparung und Energieeffizi-
enz bilden neben dem von den Städ-
ten und Gemeinden forcierten Ausbau 
der erneuerbaren Energien eine we-
sentliche Säule für einen wirksamen 
Klimaschutz. Dabei ist von Relevanz, 
dass auf den Gebäudebereich rund 
40 Prozent des Energieverbrauchs in 
Deutschland entfallen. Allein die Kom-
munen besitzen etwa 176.000 eigene 
Gebäude und über ihre Wohnungsun-
ternehmen zusätzlich etwa 1,6 Milli-
onen Wohnungen. In diesem Bereich 
bestehen erhebliche Energieeinspar-
potentiale. Die Förderprogramme, 
speziell bei der energetischen Gebäu-
desanierung im Bestand, müssen viel 
stärker technologieoffen ausgestaltet 
werden. Energieeffizienz ist besser er-
gebnisorientiert über innovativ-tech-

nische Konzepte wie den Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung, einer Moder-
nisierung von Heizungen und durch 
den Einsatz stromsparender Geräte, 
die den Stromverbrauch intelligent 
steuern, realisierbar. Auch sind quar-
tiersbezogene Ansätze bei der Ener-
gieeinsparung der Sanierung von Ein-
zelbauten vorzuziehen („Energetische 
Stadtsanierung“).

Gewässerschutz verbessern – 
Schadstoffe an der Quelle bekämpfen

Der Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigungen bleibt eine wichtige Auf-
gabe. Spurenstoffe, die in die Gewäs-
ser eingetragen werden, stammen 
insbesondere aus der Herstellung und 
Verwendung von Arzneimitteln, Pflan-
zenschutzmitteln, Industrie- und Haus-
haltschemikalien sowie Körperpflege- 
und Waschmitteln. Als problematisch 
erweisen sich zudem Nitrateinträge 
aus der Landwirtschaft.
Der im Jahr 2016 begonnene Dialog 
einer „Spurenstoffstrategie des Bun-
des zum Gewässerschutz“ muss daher 
auch in der neuen Legislaturperio-
de unter Beteiligung der Kommunen 
fortgesetzt werden. Da Gewässerver-
unreinigungen mit der derzeitigen 
Aufbereitungstechnik in kommuna-
len Kläranlagen nicht restlos entfernt 
werden können, muss dem Verursa-
cherprinzip noch stärker Rechnung 
getragen werden. Dies bedeutet, dass 
Gewässerverunreinigungen bereits 
„an der Quelle“ vermieden werden 
und reduziert werden müssen. Neben 

KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ STÄRKEN – 
GEWÄSSERSCHUTZ VERBESSERN12
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einer umfassenden Information der 
Verbraucher ist bereits bei der Herstel-
lung und dem Inverkehrbringen von 

Produkten die Gewässerrelevanz zu 
berücksichtigen und die Vermeidung 
von Schadstoffeinträgen vorzuneh-

men. Die flächendeckende Einführung 
einer 4. Reinigungsstufe ist insoweit 
abzulehnen. 

LÄNDLICHE RÄUME ZU INNOVATIONSRÄUMEN MACHEN!

Mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung in Deutschland lebt 
in ländlichen Räumen. Das 

deutsche Bruttosozialprodukt wird zu 
etwa drei Fünfteln in der Fläche er-
wirtschaftet; davon die Hälfte im länd-
lichen Raum. Die klein- und mittelstän-
dische deutsche Wirtschaft ist stark 
räumlich verwurzelt. Das sind Stärken, 
die in Zeiten der Globalisierung, des 
demografischen Wandels und der In-
tegration von Zuwanderern Kontinui-
tät schaffen und mehr als bisher akti-
viert werden können. 

Damit dies noch besser als in der Ver-
gangenheit geschehen kann, müssen 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für ländliche Entwicklung an moder-
ne Anforderungen angepasst werden. 
Bisher war die im Grundgesetz festge-
legte Gemeinschaftsaufgabe „Agrar-
struktur und Küstenschutz“ (GAK) ein 

wichtiger Rahmen für die ländliche 
Entwicklung. Die Landwirtschaft war 
die maßgebliche Orientierung. Mit der 
im Jahr 2016 durchgeführten Novellie-
rung des „GAK-Gesetzes“ konnte die 
nachhaltige Leistungsfähigkeit ländli-
cher Gebiete als weiteres Ziel etabliert 
werden. Die verbesserte Förderung 
von Infrastruktur und nicht-landwirt-
schaftlichen Kleinstunternehmen in 
ländlichen Räumen spielt dafür eine 
wesentliche Rolle. Der DStGB arbei-
tet zusammen mit seinen Partnern in 
Bund und Ländern daran, Vorschläge 
für die Anpassung des sogenannten 
GAK-Rahmenplans vorzulegen, damit 
die Förderpraxis der Länder den neuen 
Möglichkeiten entspricht.

Die Änderung des GAK-Gesetzes reicht 
aber bei Weitem nicht aus, um die 
Politik der ländlichen Entwicklung zu 
modernisieren. Besonders die Digita-

lisierung ist eine Herausforderung, die 
mit besonderen Chancen verbunden 
ist. Ländliche Räume sollten Innova-
tionsräume werden. Dazu muss sich 
die Infrastrukturförderung auf die Er-
schließung der ländlichen Räume mit 
leistungsstarker Breitbandversorgung 
richten. Die Chancen moderner Dienst-
leistungserbringung und neue digitale 
Geschäftsideen in ländlichen Räumen 
können so verwirklicht werden. Die 
Verfügbarkeit von schnellen und leis-
tungsstarken Breitbandanbindungen 
ist nicht nur ein entscheidender Stand-
ortfaktor für die Wirtschaft. Zugleich 
verbessert die Digitalisierung die Be-
dingungen für digitale Verwaltungsan-
gebote einschließlich des ÖPNV, der 
Telemedizin, der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf über Heimarbeit 
beziehungsweise Co-Working-Spaces. 
Nicht zuletzt kann die Digitalisierung 
dabei helfen, bürgerschaftliches En-
gagement und die Beteiligung der Ein-
wohner an der politischen Willensbil-
dung zu stärken. 

Der DStGB unterstützt die Durchfüh-
rung von Zukunftswerkstätten im Rah-
men eines Bündnisses für ländliche 
Räume beim BMEL. Das Engagement 
des DStGB spiegelt sich darüber hin-
aus auch in der Berufung in den Sach-
verständigenrat Ländliche Entwicklung 
beim BMEL und in den Beirat des Bun-
desprogramms ländliche Entwicklung 
wider. 

13
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Quelle: ZEIT online (Verzeichnis aller politisch selbständigen Gemeinden (mit Gemeindeverband) in Deutschland; 
destatis, Stand März 2015; ALLBUS 1992–2016; Sozio-ökonomisches Panel 2015), Grafik DStGB 2017
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Im Energiebereich war das Jahr 
2017 von Konsolidierung und der 
Umsetzung der im Jahr 2016 vor-

genommenen Reform des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes geprägt. 
Dabei hat sich gezeigt, dass der wett-
bewerbliche Ansatz erheblich zur 
Senkung der EEG-Förderung für Neu-
anlagen beitragen kann. Wo Licht ist, 
ist allerdings auch Schatten. Die zum 
Schutz der Akteursvielfalt gedachte 
Regelung der Bürgerenergie hat sich 
auf den ersten Blick zwar als Erfolg er-
wiesen, da weit über 90 Prozent des 
jeweiligen Ausschreibungsvolumens 
in der Windenergie an Bürgerener-
giegesellschaften vergeben worden 
sind. Auf den zweiten und dritten 
Blick zeigt sich aber, dass weniger 
die klassischen Bürgerenergiegesell-
schaften von der Ausnahmeregelung 
profitieren, sondern vor allem große 
Projektierer, die sich der Regelung be-
dienen, um in den Genuss der beson-
deren Privilegien dieser Gesellschaf-
ten zu kommen. 

Der Gesetzgeber hat dies in der letz-
ten Legislaturperiode schon erkannt 
und für 2018 ein Moratorium einiger 
Privilegien eingeführt, um Zeit für eine 
Reform zu haben. Dabei gilt es jedoch 
weiterhin, Bürgerenergiegesellschaf-
ten zu schützen und lokale Wertschöp-
fung zu sichern. Der DStGB arbeitet 
dabei mit verschiedenen Partnern zu-
sammen, um hier tragfähige Lösungen 
im Sinne der Bürger und Kommunen 
zu finden. Mit dem Mieterstromgesetz 
wurde der Weg dafür bereitet, dass 
die Energiewende auch in den Städ-

ten ankommt. Die konkrete Regelung 
sieht vor, dass in Photovoltaikanlagen 
auf Wohnhäusern erzeugter Strom, 
der direkt an die Mieter fließt, geför-
dert wird. Dies schafft einen Anreiz für 
Hauseigentümer, selbst oder gemein-
sam mit Vertragspartnern wie Stadt-
werken, solche Lösungen anzubieten. 
Damit kann das große Potenzial, wel-
ches auf den Dächern von Städten für 
Solarstrom besteht, besser genutzt 
werden. Der DStGB hat den Gesetz-
gebungsprozess konstruktiv beglei-
tet und insbesondere darauf hinge-
wiesen, dass nicht nur das einzelne 
Wohngebäude, sondern auch Quar-
tiere in die Förderung miteinbezogen 
werden müssen. 

RICHTIGE 
RAHMENBEDINGUNGEN SETZEN

Die gescheiterten Sondierungsgesprä-
che zwischen CDU/CSU, FDP und Grü-
nen haben aufgezeigt, wie wichtig und 
umstritten dieser Politikbereich ist. 
Dabei besteht grundsätzlich Einigkeit, 
dass die Marktfähigkeit der Erneuer-
baren Energien geschafft werden muss 
und das Fördersystem zurückgefahren 
werden soll. Dies geschieht, weil die 
Belastung des Strompreises mit Steu-
ern und Abgaben in Deutschland sehr 
hoch ist. Der Durchschnittspreis von 
100 Kilowattstunden Strom ist in ei-
nem EU-weiten Vergleich mittlerweile 
sogar am höchsten. Die Umlage für Er-
neuerbare Energien spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Bei der konkreten 
Ausgestaltung bestehen unterschied-
liche Auffassungen zwischen den Par-

teien. Sollen die langfristigen Ziele der 
Energiepolitik eingehalten werden, 
kommt es entscheidend auf die Kom-
munen an. Dabei sind sie nicht nur die-
jenigen, die Flächen für Erzeugungsan-
lagen bereitstellen, sondern auch bei 
Investitionen in erneuerbare Energien 
Vorbildfunktionen einnehmen oder als 
Moderator zwischen Investoren und 
Bürgern vermitteln. 

Um diese unterschiedlichen Funktio-
nen langfristig auch weiter so erfüllen 
zu können, braucht es nicht nur Ziele, 
sondern auch verlässliche Rahmenbe-
dingungen. Dabei gilt es nicht auf Sicht 
der nächsten Legislaturperiode zu fah-
ren, sondern die Rahmenbedingungen 
für die Energielandschaften der Jahre 
2030, 2040 oder 2050 zu setzen. 
Das Ziel soll und muss sein, mittel- und 
langfristig eine Energielandschaft zu 
haben, die ohne die Erzeugung von 
CO2 auskommt. Dabei ist, gerade auch 
unter Einbeziehung der Wärme- und 
Verkehrssektoren, ein möglichst wei-
ter Ansatz zu wählen, um alle effizien-
ten Klimaschutztechnologien einzube-
ziehen. 

So erscheint zwar die Fokussierung 
auf eine „all-electric-society“ als der 
politisch einfachste Weg. Es ist je-
doch keineswegs der kostengünstigs-
te oder aber am einfachsten umsetz-
bare Ansatz. Zum einen wäre mit der 
Weichenstellung ein erheblicher Aus-
baubedarf an Erzeugungsanlagen für 
erneuerbare Energien verbunden und 
zum anderen müssten sowohl die Ver-
teilnetze als auch die Übertragungs-

ENERGIEWENDE GEMEINSAM VORANBRINGEN14
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netze erheblich ertüchtigt werden, um 
die Netze jederzeit stabil zu halten.

Infrastruktur nutzen & nicht 
entwerten

Es gilt, die bestehende Infrastruktur 
im Wärme- und Gasbereich zu nutzen 
und auf erneuerbare Energien umzu-
rüsten. Die Gasnetze dienen schon 
heute der Verteilung von Biogas. Des 
Weiteren ist Gas ein verlässlicher Ener-
giespeicher und kann dabei als ein 
wichtiger Bestandteil bei der Nutzung 
von Wasserstoff oder synthetischem 
Methan fungieren, wenn mehr und 
mehr Erneuerbare Energie mittels der 
Power-to-Gas-Technologie umgewan-
delt wird. 

Das gilt auch für städtische Wärme-
netze, denen für das Gelingen der 
Energiewende eine wesentliche Rolle 
zukommt. Die größte Steigerung der 
Energieeffizienz kann im Wärmebe-
reich bei Gebäuden erreicht werden. 
Allerdings ist es in vielen Fällen nicht 
kosteneffizient, Veränderungen am 
Bestand um jeden Preis vorzuneh-
men. Hier gilt es, die Voraussetzungen 
für einen wirtschaftlichen Betrieb der 
Wärmenetze zu schaffen, um die er-
neuerbare Wärme oder auch Abwär-

me zu nutzen. Hauptsächlich muss 
die Zusammenarbeit der Energie- und 
Wasserwirtschaft gestärkt werden, da 
auch Abwärme aus Abwasser zur Wär-
meversorgung mehr als bisher genutzt 
werden kann. Die Förderungen des 
Bundes für Leuchtturmprojekte aus 
der letzten Legislaturperiode müssen 
dann verstetigt und weiter ausgebaut 
werden. 

Digitalisierung vorantreiben

Die Energiewende braucht die Digita-
lisierung, um gelingen zu können. In 
beiden Fragen müssen die Kommu-
nen und ihre kommunalen Unterneh-
men zentrale Ansprechpartner sein. 
Dabei müssen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass Kommunen 
und kommunale Unternehmen nicht 
nur Infrastrukturdienstleister werden, 
sondern weiterhin zentraler Ansprech-
partner im Bereich der Daseinsvorsor-
ge bleiben. Dies gelingt nur, wenn auf 
Daten aufbauende Geschäftsmodelle 
durch innovative, bürgerfreundliche 
kommunale Unternehmen angeboten 
werden können. Der DStGB wird sich 
dabei an der Entwicklung eines fairen 
Ordnungsrahmens zur Nutzung öffent-
licher Daten beteiligen. Dieser Ord-
nungsrahmen muss der Verantwor-

tung der Kommunen für den Betrieb 
von kommunaler Infrastruktur und der 
Erbringung von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge zwingend Rechnung 
tragen.

Konzessionsvergabeverfahren 
vereinfachen

Mit dem Abschluss der Novelle des 
Konzessionsverfahrens im Jahr 2017 
sind Verbesserungen im Verfahrensab-
lauf erreicht worden. Dabei ist insbe-
sondere die Regelung zur Rügepflicht 
hervorzuheben. Ein beteiligtes Unter-
nehmen hat Rechtsverletzungen wäh-
rend des Verfahrens unverzüglich zu 
rügen. Sollte dies unterlassen werden, 
kann diese Rechtsverletzung im späte-
ren Prozess nicht mehr gerügt werden. 
Die erhoffte Vereinfachung des Ver-
fahrens ist mit der Reform jedoch nicht 
eingetreten. Im Gegenteil: Mit der be-
sonderen Betonung der Kriterien Ver-
sorgungssicherheit und Kosteneffizi-
enz wurden neue Rechtsunklarheiten 
für das Vergabeverfahren geschaffen. 
Für die Gemeinden ist damit der Auf-
wand, der mit einer rechtssicheren 
Vergabeentscheidung verbunden ist, 
weiter gestiegen und belastet gerade 
kleinere Gemeinden mit geringerer 
Verwaltungskraft unangemessen. Des-
halb sollte ein Wahlrecht für kleinere 
Gemeinden zur Teilnahme am Aus-
schreibungswettbewerb eingeführt 
werden.
Zu beobachten ist ferner, dass die kom-
munalen Einnahmen aus der Konzessi-
onsabgabe in den letzten Jahren sta-
gnieren oder leicht sinken. Aufgrund 
der Bedeutung für die kommunalen 
Haushalte, des gesteigerten Aufwands 
für die Vergabeverfahren und der Ver-
änderungen in der Energielandschaft 
sollte das Aufkommen aus der Konzes-
sionsabgabe durch den Gesetzgeber 
gestärkt werden. 

STROMPREIS FÜR HAUSHALTE 

Quelle: BDEW; Stand 02/2017; Grafik DStGB 2017

Anteile in %

Beschaffung, Vertrieb

Netzentgelt inkl. Messung & 
Abrechnung, Messtellenbetrieb

Steuern, Abgaben & UmlagenDurchschnittlicher Strompreis für einen Haushalt in ct/kWh & Anteile in % - 
Jahresverbrauch von 3.500 kWh

21,65
20,6419,46

25,8925,23
23,6923,21

28,84 29,14
ct

0

5

10

15

20

25

30 29,1628,8028,70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20162015 2017

39%
40%

39%
38% 41%

45% 45%
50% 52% 52% 54% 55%

36%
30%

27%
25% 25% 23% 24% 23% 23% 23% 24% 26%

25%
30%

34%
37% 34% 32% 31% 27% 25% 25% 22% 19%



50   BILANZ 2017 | AUSBLICK 2018

BILANZ 2017

Für Europa muss man aufstehen, 
Gesicht zeigen und sich ein-
setzen. Viel zu lange wurde in 

Sonntagsreden verkündet: Europa ist 
nicht mehr aufzuhalten. Die Realität 
beweist uns das Gegenteil – Europa 
ist kein Selbstläufer. Das zeigen uns 
der Ausgang des Brexit-Referendums 
in Großbritannien und das Erstarken 
europafeindlicher Kräfte in einer An-
zahl von EU-Mitgliedstaaten. Dabei ist 
ein einiges Europa für uns alle nicht 
nur Garant für Wachstum, Wohlstand 
und Stabilität. Sondern das Friedens-
bollwerk auf unserem Kontinent 
schlechthin. Dafür müssen sich alle 
verantwortlichen politischen Kräfte, 
die Gesellschaft, die Wirtschaft nach-
haltig einsetzen!

Weitere Exit-Entscheidungen in Eu-
ropa bleiben möglich. Da hilft ein 
Ruf nach „Mehr Europa gerade jetzt“ 
alleine nicht. Wir brauchen eine 
bessere EU, die sich vor Ort bei den 
Menschen erklärt, ihre Vorteile, ihren 
Nutzen und ihre Unverzichtbarkeit 
überzeugend darlegt und zeigt. Dazu 
wird es einer echten und fairen euro-
päischen Partnerschaft aller öffentli-
chen Ebenen mit Verantwortung be-
dürfen: der EU, der Mitgliedsstaaten, 
der Länder und Regionen und nicht 
zuletzt der Städte, Gemeinden und 
Kommunen. Nur dann wird es Po-
pulisten mit ihren einfachen Parolen 
nicht mehr gelingen, Massen gegen 
Europa in Bewegung zu bringen.

VORBEMERKUNG

Die Brexit-Entscheidung mag im Ver-
einigten Königreich mit einer unfai-
ren Kampagne voller Halbwahrheiten 
und Falschmeldungen erzielt worden 
sein. Das ändert aber nichts daran: 
Für den Brexit wurde in der Abstim-
mung eine Mehrheit erreicht! Das 
war möglich, trotz jahrzehntelanger 
EU-Mitgliedschaft. Dazu hat entschei-
dend beigetragen, dass die jünge-
re Generation ihr Stimmrecht nicht 
wahrgenommen und sich erst nach 
dem Sieg der Austrittsbefürworter 
bestürzt und europafreundlich artiku-
liert hat. Dem Brexit hat die Generati-
on der über 60jährigen und der über 
70jährigen zur Mehrheit verholfen. 
Dazu hat sicherlich nicht zuletzt bei-
getragen, dass diesen Menschen in 
Großbritannien in einer über 40 Jahre 
langen EU-Mitgliedschaft von der Re-
gierung in London ein sehr kritisches 
bis ablehnendes Europabild gezeich-
net wurde. Mit "EU-Bashing" konn-
ten in Großbritannien traditionell in-
nenpolitische Schlachten geschlagen 
und gewonnen werden. Gleichzeitig 
ist festzustellen, dass das Ringen um 
mehr regionale Autonomie stärker 
wird. Aktuell in Katalonien, aber zum 
Beispiel auch in Flandern, Norditalien 
oder Schottland.

Der Schock über die Mehrheit für den 
Brexit auf den britischen Inseln mag 
neben anderen Faktoren ein wich-
tiger Schritt sein für die Erklärung, 
warum die Bürgerschaft in Mengen 

auf die Straßen in unseren Städten 
und Gemeinden strömt und für Eu-
ropa demonstriert, proeuropäische 
Gesinnung und Überzeugung unter 
dem Motto „Pulse of Europe“ mani-
festiert. Das tun nunmehr auch Städ-
te und Gemeinden in England. Nach-
dem sie während der Debatte um 
das Brexit-Referendum leider keine 
Position für Europa bezogen, sondern 
geschwiegen haben. Damit haben 
sie zum Erfolg der Brexit-Befürwor-
ter beigetragen - durch Unterlassen. 
Der Brexit kann aber auch als Chan-
ce für Europa gesehen werden. Die 
Kommunen dürfen zu Europa nicht 
schweigen. Sie müssen Kritik vorbrin-
gen, dort wo sie nötig ist, aber damit 
auch zum Gelingen des europäischen 
Einigungswerks beitragen.

Berechtigte Kritik an der EU artikulie-
ren, auch mit Nachdruck. Aber dabei 
das große Ganze nicht aus den Augen 
verlieren und selbst dazu beitragen, 
dass das europäische Einigungswerk 
nicht in Existenzgefahr kommt. Dabei 
können wir aktuell auf wichtige Jubilä-
en blicken. Am 01.01.2018 ist der 60. 
Geburtstag des Inkrafttretens der Rö-
mischen Verträge und Geburtsstunde 
der heutigen EU. 2018 ist zudem der 
30. Geburtstag des Inkrafttretens der 
Europäischen Charta der kommuna-
len Selbstverwaltung des Europara-
tes. Dieser wird am 05. Mai 2019 sein 
70. Jubiläum feiern.

EUROPÄISCHE INTEGRATION ZUM ERFOLG FÜHREN –
EUROPAPOLITISCHE AGENDA DER STÄDTE & GEMEINDEN15
Stuttgarter Europapolitische Deklaration des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
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POSITIONEN & FORDERUNGEN 
DES DStGB

1. In der Europäischen Union

a. 	 In der EU politische Verantwor-
tung für die Kommunen schaffen!

In der EU muss politische Verantwor-
tung und Verantwortlichkeit für die 
Städte und Gemeinden geschaffen 
werden! Positives Beispiel hierfür 
ist, dass die Gruppen der Europaab-
geordneten der Union und der SPD 
europapolitische Sprecher bestimmt 
haben. Auch in der EU-Kommission 
muss es einen für die Städte und Ge-
meinden als Partnerinnen der EU ver-
antwortlichen Kommissar geben. Alle 
Dienststellen der EU müssen angehal-
ten werden, in ihrer Arbeit die Städ-
te und Gemeinden im Blick zu haben 
und deren kommunalen Selbstver-
waltungsrecht zu achten. Der Präsi-
dent des Ausschusses der Regionen 
und Kommunen der EU sollte regel-
mäßig zur Teilnahme an den EU-Rats-
gipfeltreffen eingeladen werden.

b. 	Partnerschaft zwischen 
	 EU & Kommunen sichern!
Viel zu lange hatte man in den Städ-
ten und Gemeinden das Gefühl, dass 
von Brüssel aus über sie hinweg re-
giert wird. Demgegenüber muss ein 
Modell des partnerschaftlichen Zu-
sammenwirkens aller demokratisch 
legitimierten Ebenen verwirklicht 
werden: Der EU, des Bundes, der 
Länder und der Kommunen. In allen 
diesen Ebenen muss gegenseitiger 

politischer Respekt herrschen und 
die Frage bei allen politischen und ge-
setzgeberischen Entscheidungen ge-
stellt und beantwortet werden, was 
diese jeweils für die anderen Ebenen 
bedeuten. Der partnerschaftliche Di-
alog und die Konsultation mit den 
kommunalen Spitzenverbänden muss 
in den EU-Institutionen verstetigt und 
weiter ausgebaut werden.

c.	 Gelebte Subsidiarität 
	 garantiert Bürgernähe!
Die Prinzipien der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit sind keine 
bloßen juristischen Begriffe. Ihre Ein-
haltung und Überwachung sind ein 
Weg zu Bürgernähe in Europa! Es 
muss garantiert werden, dass die All-
zuständigkeit der Gemeinden für die 
örtlichen Fragen nicht durch die EU 
beeinträchtigt wird. Die Kommunen 
wissen mit ihrem Selbstverwaltungs-
recht am besten, was und wie vor Ort 
zu regeln ist. Wir fordern, dass es im 
jährlichen Subsidiaritätsbericht der 
EU ein explizites Kapitel über die Rol-
le der Kommunen und die Achtung 
des kommunalen Selbstverwaltungs-
rechts gibt! Alle EU-Gesetze müs-
sen in ihrer Begründung gehaltvolle 
Darlegungen zur Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die 
Städte und Gemeinden enthalten. 
Dies gilt vor allem für administrative 
und Kostenfolgen. Umgekehrt erwar-
ten die Bürgerinnen und Bürger in 
den Städten und Gemeinden, dass 
Europa handlungsstark und effektiv 
die europäischen Fragen und Heraus-

forderungen angeht und meistert! 
Eine starke EU ist unser aller Garant 
für Sicherheit, Wohlstand und Wachs-
tum, wenn sie die ihr übertragenen 
europäischen Zuständigkeiten an-
packt und umsetzt. Das gilt auch und 
nicht zuletzt für die Migrationspolitik.

d. 	Kommunale Daseinsvorsorge 
schützen!

Die Städte und Gemeinden geben 
den Menschen Heimat. Das gilt auch 
und gerade in der Internationalisie-
rung. Die Menschen erleben Europa 
vielfach in ihrer Gemeinde, vor Ort. 
Allerdings auch in negativer Weise, 
wenn Städte und Gemeinden und 
deren kommunale Unternehmen 
um starke und hochwertige kommu-
nale Daseinsvorsorgeleistungen im 
europäischen Binnenmarkt kämpfen 
müssen. Die EU muss akzeptieren 
und verinnerlichen, dass kommunale 
Daseinsvorsorge kein Hindernis für 
einen erfolgreichen EU-Binnenmarkt 
ist, sondern dessen Voraussetzung. 
Das EU-Wettbewerbs- und Beihilfen-
recht muss auf die zwingend nötigen
Vorschriften zum Schutze der euro-
päischen Märkte reduziert werden. 
Schwellenwerte in diesen Rechts-
bereichen müssen erhöht, Verwal-
tungsverfahren vereinfacht, regionale 
nachhaltige Wirtschaftskreisläufe in 
einer mittelstandsfreundlichen Aus-
gestaltung als Kernelement einer 
prosperierenden Wirtschaft gestärkt 
werden.
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e. 	 Städtepartnerschaftsarbeit 
	 fördern – Europäisches Bewusst-

sein schaffen!
Die Städte und Gemeinden fordern: 
Die EU muss 1 Euro pro Einwohner 
im Jahr zur Förderung der kommuna-
len Partnerschaftsarbeit ausgeben! 
Städtepartnerschaften sind geleb-
ter europäischer Gemeinsinn und 
Völkerverständigung im wörtlichen 
Sinne. Beginnend bei Schüleraustau-
schen, über Bürgerbegegnungen bis 
hin zur Zusammenarbeit der Unter-
nehmen ist eine aktive kommunale 
Partnerschaftsarbeit in Europa von 
unschätzbarem Wert und eine kon-
krete Möglichkeit, ein europäisches 
Bewusstsein zu schaffen.

f. 	 Regionalpolitik zukunftsgerecht 
weiterentwickeln!

Die europäische Regionalpolitik muss 
beibehalten und gestärkt werden! Sie 
schafft einen Mehrwert in den Regi-
onen und Kommunen und aktiviert 
vor Ort für Europa. In der EU beginnt 
aktuell die Debatte um die Zukunft 
der EU-Regionalfonds post 2019. 
Die EU-Förderfonds müssen auf den 
Prüfstand, ob durch sie ausreichend 
in Innovation und zukunftsorientier-
te Infrastruktur wie Breitband und 
Digitalisierung investiert wird. Auch 
nach einem Brexit müssen die euro-
päischen Fördertöpfe handlungsstark 
ausgestattet sein!

2. Im Bund und in den Ländern

a. 	Kommunen in Europa 
	 auf die politische Agenda!
In der Bundesregierung und in den 
Landesregierungen, im Deutschen 
Bundestag, dem Bundesrat und den 
Landtagen gilt gleichermaßen: Bei eu-
ropapolitischen Mit-Entscheidungen 
gehören die Städte und Gemeinden 
und das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht auf die Agenda! In den Mi-
nisterien und in den Fraktionen muss 
es Ansprechpartner für kommunale 
Europabelange geben. Die kommu-
nalen Spitzenverbände müssen infor-
miert und konsultiert werden.

b.	 Europagesetzgebung vom 
	 Konnexitätsprinzip erfassen!
Die Umsetzung von EU-Vorgaben kos-
tet oft viel Geld, nicht zuletzt kom-
munales Geld. Diese Umsetzung wird 
aber regelmäßig nicht von den Kon-
nexitätsregelungen in den Ländern 
erfasst. Das muss sich ändern, zudem 
die Länder über den Bundesrat sehr 
wohl eine starke Mitwirkungsstellung 
in der EU haben und deren Gesetzge-
bung mitverursachen.

c. 	 Kommunale Europavertretung 
ausbauen!

In den Ausschuss der Regionen und 
Kommunen der EU müssen mehr 
Kommunalpolitiker und Kommunal-
politikerinnen aus Deutschland ent-
sandt werden! Nur drei kommunale 
der insgesamt 24 Sitze in der deut-
schen AdR-Delegation spiegeln  nicht 

die Bedeutung der Kommunen in 
Deutschland angemessen wider.

d. 	Europakompetenz stärken – 
	 Europa in die Lehrpläne!
Die Europakompetenz der Kommu-
nen muss weiter gestärkt werden. 
Vorbildhafte Projekte wie die der 
"Europafähigen Kommune" in NRW 
und Schleswig-Holstein müssen fort-
geführt und auch in andere Länder 
übertragen werden. Europa und eu-
ropäische Integration müssen Inhalt 
in den Lehrplänen und Prüfungsthe-
men der Auszubildenden für den öf-
fentlichen Dienst, aber auch in den 
weiterführenden Schulen sein!

e. 	 Zusammenarbeit 
	 der Kommunen fördern!
Die Förderung der Städtepartner-
schaftsarbeit, aber auch der kommu-
nalen Entwicklungszusammenarbeit 
müssen Bestandteile der Bundes- 
und Landespolitik sein. Dabei sollte 
die Jugend- und Bürgerbegegnung im 
Vordergrund stehen, ergänzt um die 
inhaltliche und thematische Koopera-
tion vor allem bei der Verwirklichung 
der Nachhaltigkeitsziele.

f. 	 Europa in der Verbandsarbeit 
verankern!

Europäisches Engagement muss die 
Arbeit der repräsentativen und gesell-
schaftlich wirksamen Verbände und 
Institutionen mitprägen, nicht zu-
letzt auch der kommunalen Spitzen-
verbände selbst. Europa muss in der 
Verbandsarbeit verankert werden. Im 
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Veranstaltungskalender, in der politi-
schen Positionsbestimmung und bei 
der Vorbild- und Multiplikatorenrol-
le, die die repräsentativen Verbände 
wahrnehmen.

3. In den Städten und Gemeinden

a. 	Städtepartnerschaftsarbeit
	 stärken – Die Menschen für 
	 Europa gewinnen!
Nicht zuletzt können die Städte und 
Gemeinden selbst aktiv zu einem er-
folgreichen Europa beitragen. Städ-
tepartnerschaften sind dafür ein An-
knüpfungspunkt, der in den Städten 
und Gemeinden gepflegt und geför-
dert werden sollte. Aus der Kommu-
nalpolitik heraus sollte die Städte-
partnerschaftsarbeit in Kooperation 
mit den Vereinen und Schulen auf-
gegriffen und der jungen Generation 
vermittelt werden. Vor Ort können 
die Menschen für Europa gewonnen 
werden. Durch die Kommune und in 
Kooperation mit Verbänden und Ins-
titutionen.

b. 	Europatag in den kommunalen 
Veranstaltungskalender!

Ein Europatag oder eine Europawo-
che sollte sich in dem Veranstaltungs-
kalender jeder Stadt und Gemeinde 
finden! Gäste aus Partnerkommunen, 
Volksfeste, Kulturaustausch, Jugend- 
und Bürgerbegegnung können die 
Menschen für Europa ebenso anspre-
chen, wie die politische Diskussion zu 
europäischen Themen.

c. Europa-Ansprechpartner in 
Rathäusern und Ratsfraktionen!

Europaarbeit braucht Köpfe und 
Hände. Auch in den Städten und 
Gemeinden. Sowohl Ratsverwaltun-
gen, als auch Ratsfraktionen sollten 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten An-
sprechpartner für das Thema "Euro-
pa in meiner Gemeinde" benennen. 
Diese können als Multiplikatoren und 
Anlaufstelle für ein europäisches En-
gagement einen wirksamen Beitrag 
liefern. Vielen Städten und Gemein-
den wird es dabei nicht möglich sein, 
ein kommunales Europabüro einzu-
richten. Aber auch mit wenigen Mit-
teln kann für Europa in der Summe 
viel bewirkt werden.

d. 	Auf nach Brüssel & Straßburg –
mitmachen!

Städte und Gemeinden sollten aktiv 
auf die Europapolitiker und -politike-
rinnen in ihrer Region zugehen! Abge-
ordnete des Europaparlaments oder 
europapolitische Sprecher in den 
Landtagen und im Deutschen Bun-
destag können Europapolitik aktiv und 
plastisch vermitteln - und Forderun-
gen an diese entgegennehmen. Bür-
germeisterkonferenzen sollten zudem 
in ihren Veranstaltungskalender auch 
einmal eine Studienreise nach Brüssel 
oder nach Straßburg einplanen. Um 
Europa auch dort aus einer europäi-
schen Perspektive zu erleben. 
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WELT VOR ORT
Eine Initiative des DStGB

Globale Entwicklungen sind im-
mer stärker auch in Deutsch-
land spürbar. Sowohl der 

Klimawandel und seine Folgen als 
auch internationale Krisen und dar-
aus resultierende Migrationsströme 
wirken sich in besonderem Maße auf 
Kommunen aus. Die Anpassung an 
diese Herausforderungen erfordert 
von Städten und Gemeinden zuneh-
menden Einsatz. Zugleich gewinnt 
der Grundsatz „Global denken, lokal 
handeln“ immer stärker an Bedeu-
tung. Viele deutsche Kommunen, die 
bereits international engagiert sind, 
stellen sich heute die Frage, welche 
Optionen sich bieten, um präventiv zu 
wirken und globale Herausforderun-
gen an ihrer Quelle anzugehen. Eine 
Antwort darauf liegt in der kommuna-
len Entwicklungszusammenarbeit.

Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund (DStGB) möchte Kommunen 
dabei unterstützen, durch kommu-
nale Entwicklungszusammenarbeit 
gemeinsam mit Partnern globale 
Herausforderungen anzugehen. Aus 
diesem Grund hat der DStGB 2017 
die entwicklungspolitische Initiative 
WELT VOR ORT gegründet. Über die 
Initiative wird ein Informations- und 
Veranstaltungsangebot gestaltet, das 
Kommunen in ihrem Engagement 
fördern soll. Damit knüpft der DStGB 
an sein bisheriges Engagement in der 
Entwicklungszusammenarbeit an und 

setzt neue Akzente: Durch ein um-
fangreiches Informations-, Unterstüt-
zungs- und Netzwerkangebot sollen 
bereits Engagierte in ihrem Wirken 
gestärkt sowie neue Akteure für die 
kommunale Entwicklungszusammen-
arbeit gewonnen werden. WELT VOR 
ORT geht sowohl durch eigene Veran-
staltungen als auch durch Kooperatio-
nen mit anderen Veranstaltern direkt 
auf Kommunen zu und schafft Raum 
für Informations- und Erfahrungsaus-
tausch sowie Vernetzung.

Bei der kommunalen Entwicklungs-
politik arbeitet der DStGB eng mit 
dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) zusammen. Über 
die Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (SKEW) stellt das BMZ den 
Kommunen umfangreiche Förder- 
und Beratungsangebote für globales 
Engagement zur Verfügung. Dabei 
beschränkt sich die Förderung nicht 
nur auf internationales Engagement. 
Projekte in Kommunen vor Ort – bei-
spielsweise zur Nachhaltigkeit oder 
zu globalem Lernen – finden bei der 
SKEW genauso Fördermöglichkeiten 
wie internationale kommunale Kli-
mapartnerschaften oder Projekte mit 
Kommunen des Globalen Südens. Ein 
besonderes Interesse aus dem Aus-
land besteht unter anderem in der 
jahrzehntelangen Erfahrung mit der 
kommunalen Selbstverwaltung in 

Deutschland. Die kommunale Selbst-
verwaltung, wie wir sie in Deutschland 
kennen, entsteht in vielen anderen 
Ländern gerade erst. Bisher zentralis-
tisch geführte Staaten geben erstmals 
Kompetenzen an die kommunale 
Ebene ab. Hier bietet sich deutschen 
Kommunen die Möglichkeit, mit ih-
rer großen Erfahrung, insbesondere 
beim Thema Grundversorgung, aber 
auch bei Themen wie kommunalem 
Klimaschutz, Stadtentwicklung, Inf-
rastruktur oder guter lokaler Regie-
rungsführung, zur Entwicklung einer 
soliden und starken kommunalen 
Ebene dieser Länder beizutragen. 

Die Kommunen der Welt sind in ih-
rem Handeln und in ihrem Wirken 
verbunden durch die im Jahr 2015 
beschlossenen, für alle gleicherma-
ßen geltenden Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen (SDGs). Die 
kommunale Umsetzung der SDGs 
hilft dabei, globale Ungleichheiten 
zu bekämpfen und angemessen mit 
den Ressourcen und Kapazitäten des 
Planeten hauszuhalten. Aus diesem 
Grund hat WELT VOR ORT die Be-
kanntmachung und Förderung der 
SDGs in besonderem Maße zu einem 
Fokus ihrer Arbeit gemacht. Ziel ist 
es, den Bekanntheitsgrad der SDGs in 
den Kommunen zu erhöhen und ihre 
Ziele im Nachhaltigkeitsstreben der 
Kommunen zu verankern. 

WELT VOR ORT – 
GLOBALES ENGAGEMENT DER KOMMUNEN16
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In einer von zunehmender Unsicher-
heit und politischen Verwerfungen 
gekennzeichneten Welt steigt das 

Bedürfnis der Menschen nach Sicher-
heit – national wie international. Um-
fragen zeigen: Das Bewusstsein für 
den Nutzen der Bundeswehr und ihr 
generelles Ansehen sind in den letz-
ten Jahren wieder gewachsen. Für die 
Städte und Gemeinden ist die Bun-
deswehr ein Garant für die Sicherheit 
unserer Gesellschaft. Dabei geht es 
nicht nur um eine mögliche Abwehr 
von äußeren Gefahren. Die Bundes-
wehr leistet tagtäglich gemeinsam 
mit den Kommunen viel für die Zivil-

gesellschaft vor Ort. Besonders sicht-
bar wird dies natürlich bei der Ab-
wehr von Naturkatastrophen und bei 
humanitärer Nothilfe. Der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund möchte 
diese Verbindung festigen und arbei-
tet dabei eng mit den Garnisonsge-
meinden und dem Bundesverteidi-
gungsministerium zusammen. 

Daher trifft sich der Arbeitskreis Gar-
nisonen des DStGB regelmäßig unter 
Einbindung des Verteidigungsminis-
teriums, um Fragestellungen rund um 
die Garnisonsgemeinden wie etwa 
die zivil-militärische Zusammenarbeit 

zu besprechen. Der DStGB ist zudem 
Teil des Netzwerkes der Hilfe, das sich 
um die Unterstützung der Menschen 
in der Bundeswehr und ihrer Ange-
hörigen kümmert. Denn der Dienst in 
der Bundeswehr ist mit Blick auf die 
Gefahren für Leib und Leben eben 
kein „normaler“ öffentlicher Dienst. 
Um die Verbindung zu würdigen und 
weiter zu vertiefen, unterstützt der 
DStGB regelmäßig den Preis Bundes-
wehr und Gesellschaft. 
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